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1. Einleitung 

Der Fachbereich Europa ist gebeten worden, darzustellen, welche Behörden für die Durchsetzung 
der Verordnung (EU) 2022/19251 (Digital Markets Act, im Weiteren: DMA), der Verord-
nung (EU) 2022/20652 (Digital Services Act, im Weiteren: DSA) sowie des kurz vor der Verab-
schiedung stehenden Artificial Intelligence Act3 (im Weiteren: AI Act-E) zuständig sind. Dabei 
interessiert den Auftraggeber insbesondere das Handeln von Unionsorganen innerhalb der Mit-
gliedstaaten bzw. deren Unterstützung durch die Mitgliedstaaten, vor allem mit Blick auf Ver-
stöße gegen die genannten Rechtsakte. 

Nachfolgend werden die Zuständigkeiten und Durchsetzungsbefugnisse nach dem DMA (Ziff. 2), 
DSA (Ziff. 3), und AI Act-E (Ziff. 4) knapp dargestellt. Eine Analyse des ggf. einschlägigen natio-
nalen Rechts erfolgt nicht.  

2. Digital Markets Act 

2.1. Einführung  

Nach Art. 1 Abs. 1 DMA ist es „Zweck dieser Verordnung […], zum reibungslosen Funktionieren 
des Binnenmarkts beizutragen, indem harmonisierte Vorschriften festgelegt werden, die in der 
gesamten Union zum Nutzen von gewerblichen Nutzern und Endnutzern für alle Unternehmen 
bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor, auf denen Torwächter tätig sind, gewährleis-
ten.“  

Der DMA knüpft also zentral an das Agieren von „Torwächtern“ an und erlegt diesen wettbe-
werbsrechtliche Pflichten auf.  

 

1 Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreit-
bare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 
2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte), ABl. L 265, 12. Oktober 2022, S. 1 (konsolidierte Fassung vom 4. Mai 
2023). 

2 Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Bin-
nenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste), ABl. 
L 277, 27. Oktober 2022 (konsolidierte Fassung 1. Dezember 2022). 

3 Der in den Trilogverhandlungen vereinbarte und mittlerweile gemäß Art. 241 der Geschäftsordnung des Europä-
ischen Parlaments berichtigte Kompromisstext findet sich unter: Berichtigung des in erster Lesung am 13. März 
2024 festgelegten Standpunkts des Europäischen Parlaments im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 
2024/ ...... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstli-
che Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, 
(EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 
2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) P9_TA(2024)0138 (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 
2021/0106(COD)); zum Stand des Verfahrens siehe Ziff. 4.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32022R1925
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02022R1925-20221012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02022R1925-20221012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R2065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R2065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02022R2065-20221027
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138-FNL-COR01_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138-FNL-COR01_DE.pdf
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„Torwächter“ sind nach Art. 2 Nr. 1 DMA Unternehmen, die zentrale Plattformdienste4 bereitstel-
len und nach Art. 3 DMA von der Europäischen Kommission (Kommission) als solche benannt 
wurden, weil sie erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt haben, einen zentralen Plattform-
dienst bereitstellen, der gewerblichen Nutzern als wichtiges Zugangstor zu Endnutzern dient, 
und hinsichtlich ihrer Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position innehaben oder abseh-
bar innehaben werden.  

Die die Torwächter treffenden Pflichten sind in Kapitel III DMA verankert, wobei die Art. 5 – 7, 
13 DMA generelle Pflichten, einschließlich eines Umgehungsverbots enthalten, während Art. 8 
Abs. 2 DMA der Kommission ermöglicht, diese Pflichten in Beschlussform in einem Durchfüh-
rungsrechtsakt gegenüber einem bestimmten Torwächter zu konkretisieren. Kapitel IV DMA re-
gelt das von der Kommission durchzuführende Marktuntersuchungsverfahren mit Blick auf die 
Benennung als Torwächter (Art. 17 DMA), die systematische Nichteinhaltung Pflichten aus dem 
DMA (Art. 18 DMA) sowie bezüglich neuer Dienste und Praktiken (Art. 19 DMA). Kapitel V DMA 
regelt die nach dem DMA bestehenden Ermittlungs-, Anordnungs- und Sanktionsbefugnisse der 
Kommission, auf die nachfolgend noch näher eingegangen wird. In Kapitel VI DMA sind 
Schlussbestimmungen niedergelegt.  

2.2. Zuständigkeit der Kommission für die Anwendung und Durchsetzung des DMA 

Wie bereits aus den Ausführungen unter Ziff. 2.1. hervorgeht, ist die Kommission die für die 
Vollziehung und Durchsetzung des DMA zuständige Behörde.  

Diese Zuständigkeitskonzentration auf die Kommission war bereits im ursprünglichen Verord-
nungsvorschlag unter Verweis auf das Binnenmarktziel und die Tatsache enthalten, dass die Ad-
ressaten des DMA (die Torwächter) “ i.d.R. unionsweit tätig seien. Auch aufgrund der Gefahr ei-
ner Fragmentierung der Regulierung solle die Durchsetzung des DMA der Kommission als zu-
ständiger Aufsichtsbehörde zugewiesen sein.5 Dabei ist es trotz intensiver Diskussionen über die 
Vor- und Nachteile einer solchen Regelung letztlich geblieben.6 Die Kommission ist daher „allei-
nige Durchsetzungsbehörde“ des DMA, vgl. Art. 38 Abs. 7 UAbs. 2 Satz 2 DMA (Ziff. 2.1.). Sie 
hat zur Durchsetzung des DMA ein Entscheidungsmonopol.7 

Nationale Behörden können zwar nach Art. 1 Abs. 6, Art. 38 Abs. 7 UAbs. 1 DMA – wenn sie 
aufgrund nationaler (Wettbewerbs-)Vorschriften dafür zuständig sind und zuvor die Kommission 
schriftlich unterrichtet haben – bei einer möglichen Nichteinhaltung von Art. 5 – 7 DMA von 

 

4 Dies sind nach Art. 2 Nr. 2 DMA: a) Online-Vermittlungsdienste, b) Online-Suchmaschinen, c) Online-Dienste 
sozialer Netzwerke, d) Video-Sharing-Plattform-Dienste, e) nummernunabhängige interpersonelle Kommunika-
tionsdienste, f) Betriebssysteme, g) Webbrowser, h) virtuelle Assistenten, i) Cloud-Computing-Dienste, j) Online-
Werbedienste, einschließlich Werbenetzwerken, Werbebörsen und sonstiger Werbevermittlungsdienste, die von 
einem Unternehmen, das einen der unter den Buchstaben a bis i genannten zentralen Plattformdienste bereit-
stellt, bereitgestellt werden.  

5 Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über bestreitbare und 
faire Märkte im digitalen Sektor (Gesetz über digitale Märkte), KOM(2020) 842 endg., 15. Dezember 2020, S. 11. 

6 Gappa/Käseberg, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, Art. 38 DMA, Rn. 3. 

7 König, in: Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 1 DMA, Rn. 36.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842
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Amts wegen eine Untersuchung in ihrem Hoheitsgebiet durchführen. Hintergrund ist, dass nach 
Art. 1 Abs. 6 Satz 1 DMA der DMA u.a. die Anwendung bestimmter nationaler Wettbewerbs- und 
Fusionskontrollvorschriften unberührt lässt, wobei die nationalen Behörden nach Art. 1 Abs. 7 
Satz 1 DMA keine Entscheidungen erlassen, die einem von der Kommission nach dem DMA er-
lassenen Beschluss zuwiderlaufen. Allerdings bestimmt Art. 38 Abs. 7 UAbs. 2 Satz 1 DMA, dass 
bei einer Verfahrenseinleitung durch die Kommission die migliedstaatlichen Behörden von der 
Möglichkeit entbunden werden, eine solche Untersuchung durchzuführen, bzw. eine solche Un-
tersuchung beendet wird. Nach Art. 38 Abs. 7 UAbs. 2 Satz 2 DMA erstatten die nationalen Be-
hörden der Kommission Bericht über die Ergebnisse dieser Untersuchung, um die Kommission 
in ihrer Rolle als alleinige Durchsetzungsbehörde dieser Verordnung zu unterstützen (siehe noch 
Ziff. 2.4.) 

Nach Art. 1 Abs. 7 Satz 2 DMA arbeiten die Kommission und die Mitgliedstaaten eng zusammen 
und koordinieren ihre Durchsetzungsmaßnahmen auf der Grundlage der in den Art. 37 f. DMA 
genannten Grundsätze (vgl. noch Ziff. 2.4.).8 Neben der so vorgegebenen Koordinierung nationa-
ler und unionaler Durchsetzungsbefugnisse sieht der DMA in weiteren Einzelbestimmungen vor, 
dass die nationalen Behörden die Kommission unterstützen. Dieser Unterstützung bzw. Rück-
griffs auf nationales Zivilprozessrecht bedarf die Kommission insbesondere im Bereich der Voll-
streckung von Sanktionen einschließlich Zwangsgeldern (Ziff. 2.3.).9 

2.3. (Sanktions-)Befugnisse der Kommission einschließlich Regelungen zur vertikalen Zusam-
menarbeit 

Neben den bereits unter Ziff. 2.1. dargestellten Befugnissen, ist die Kommission nach Art. 18 
DMA, der die Marktuntersuchung bei systematischer Nichteinhaltung regelt, befugt, Durchfüh-
rungsrechtsakte zu erlassen, mit denen verhaltensbezogene oder strukturelle Abhilfemaßnah-
men gegen den Torwächter verhängt werden. 

Das dann im Einzelnen in Kapitel V DMA normierte Durchsetzungsregime der Kommission ori-
entiert sich an der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 (Kartellverfahrens-VO).10 Es ermöglicht insbeson-
dere behördliche Ermittlungen sowie strenge Sanktionen.11 Ermittlungsbefugnisse finden sich in 

 

8 Podszun, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, Einleitung, Rn. 37, mit dem Hinweis, dass das deutsche Wett-
bewerbsdurchsetzungsgesetz die rechtlichen Grundlagen für eine aktive Unterstützungsrolle des Bundeskartell-
amts schaffe. 

9 Schubert, in: Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 30 DMA, Rn. 34; 
Ebenda, Art. 31 DMA, Rn. 20 unter Verweis auf Schneider/Engelsing, in: Münchener Kommentar zum Wettbe-
werbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 26 DMA, Rn. 199; Schneider, in: Münchener Kommentar zum Wettbe-
werbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 24 DMA, Rn. 36 f.  

10 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 
des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 001, 4. Januar 2003. S. 1 (konsolidierte Fassung v. 1. 
Juli 2009). 

11 König, in: Steinrötter, Europäische Plattformregulierung, 2023, § 11, Rn. 48.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32003R0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02003R0001-20090701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02003R0001-20090701


 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Sachstand 
EU 6 - 3000 - 016/24 

Seite 7 

den Art. 21 – 23 DMA, Anordnungs- bzw. Sanktionsmöglichkeiten sind in den Art. 24, 25, 29, 
30, 31 DMA geregelt.12 

Sowohl beim Einleitungsbeschluss nach Art. 20 DMA (insbesondere zur Eröffnung eines Verfah-
rens wegen etwaiger Nichteinhaltung des DMA oder zur Festsetzung von Geldbußen) als auch bei 
weiteren, der Kommission eingeräumten Befugnisse zum Erlass eines Beschlusses13 handelt es 
sich um  

Die Durchsetzungsbefugnisse der Kommission nach Art. 20 ff. DMA setzen i.d.R. an den jeweili-
gen Torwächter adressierte Beschlüsse i.S.d. Art. 288 Abs. 4 Satz 2 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) voraus.14 Ein solcher Beschluss ist im Ansatz mit dem 
Verwaltungsakt des deutschen Rechts vergleichbar.15 Er ist dem Adressaten gemäß Art. 297 
Abs. 2 UAbs. 3 AEUV bekanntzugeben. Eine wirksame Bekanntgabe setzt grundsätzlich Schrift-
form und die Verwendung der Sprache desjenigen Mitgliedstaates, dem der Adressat angehört 
voraus.16 Mithin handelt es sich um einen direkten Vollzug des EU-Rechts durch die Kommis-
sion.17 

Im Folgenden wird kurz auf die Ermittlungsbefugnisse (Ziff. 2.3.1.) sowie auf die Anordnungs- 
und Sanktionsbefugnisse der Kommission einschließlich der Einbindung nationaler Behörden 
eingegangen.  

2.3.1. Ermittlungsbefugnisse und vertikale Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

Zu den Ermittlungsbefugnissen zählen nach Art. 21 – Art. 23 DMA Auskunftsverlangen, Befra-
gungsrechte und Nachprüfungen. In diesen Vorschriften sind auch Vorgaben zur vertikalen Ko-
operation von Kommission und Mitgliedstaaten verankert. 

Falls die Kommission gemäß Art. 22 Abs. 1 DMA Befragungen in den Räumlichkeiten eines Un-
ternehmens in einem Mitgliedstaaten durchführt, begründet Art. 22 Abs. 2 Satz 1 DMA für sie die 

 

12 Vgl. auch: Podszun, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, Einleitung, Rn. 38. 

13 Nicht alle Durchsetzungsbefugnisse müssen durch förmlichen Beschluss ausgeübt werden. Möglich (und gebo-
ten) ist z.B. auch, dass die Kommission im Rahmen des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DMA statt eines Beschlusses zu-
nächst ein informelles „einfaches Auskunftsverlangen“ an ein Unternehmen oder eine Unternehmensvereini-
gung richtet welches den Adressaten nicht verpflichtet, vgl. Podszun, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, 
Art. 21 DMA, Rn. 4. 

14 Podszun, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, Art. 20 DMA, Rn. 3 f. 

15 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 288 AEUV, Rn. 93. 

16 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 297 
AEUV, Rn. 31 f. 

17 Gundel, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 84. 
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Pflicht, die jeweilige nationale Wettbewerbsbehörde darüber zu informieren. Die nationale Wett-
bewerbsbehörde hat dann ein Mitwirkungsrecht und kann eigene Beamte zur physischen Teil-
nahme an der Befragung entsenden, Art. 22 Abs. 2 Satz 2 DMA.18  

Im Rahmen von Nachprüfungen nach Art. 23 DMA kann die Kommission die Unterstützung der 
Wettbewerbsbehörde des jeweiligen Mitgliedstaats anfordern, Art. 23 Abs. 3 DMA. Nach Art. 23 
Abs. 4 DMA haben die nationalen Wettbewerbsbehörden das Recht, Erläuterungen oder Zugang 
zur IT zu verlangen sowie Vertreter und Beschäftigte der Unternehmen zu befragen. Art. 23 
Abs. 5 DMA verpflichtet die Kommission, die jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörden über 
Nachprüfungen auf dem Gebiet ihres Mitgliedstaates zu informieren. Nach Art. 23 Abs. 7 DMA 
unterstützen die jeweils zuständigen nationalen Bediensteten u.a. auf Ersuchen der Kommission 
die Bediensteten und die anderen von der Kommission ermächtigten Begleitpersonen aktiv. 

Vorgaben für die mitgliedstaatliche Unterstützung der Kommission im Bereich der Verwaltungs-
vollstreckung sind zudem in Art. 23 Abs. 8 – 10 DMA verankert. Insofern gilt, dass Unternehmen 
und Unternehmensvereinigungen nach Art. 23 Abs. 6 Satz 1 DMA zwar verpflichtet sind, durch 
einen Kommissionsbeschluss angeordnete Nachprüfungen zu dulden (bspw. das Betreten von 
Geschäftsräumen, die Prüfung von Geschäftsunterlagen, das Anfertigen von Kopien dieser Unter-
lagen). Wenn sich ein Unternehmen der Nachprüfung aber widersetzt, hat die Kommission selbst 
nur die Möglichkeit gemäß Art. 31 Abs. 1 Buchst. e DMA einen Zwangsgeldbeschluss zu erlassen 
(siehe Ziff. 2.3.2). Ansonsten fehlt es der Kommission an einer unmittelbaren Durchsetzungsbe-
fugnis.19 Dies entspricht dem Durchsetzungsregime der Kartellverfahrens-VO.20 Auch nach dieser 
ist die Verhängung eines Zwangsgelds das einzige Instrument der Verwaltungsvollstreckung, auf 
welches die Kommission selbst zugreifen kann.21 Eine Ersatzvornahme scheidet schon wegen 
Nichtvertretbarkeit der von den Unternehmen vorzunehmenden Handlungen aus; für die Anwen-
dung unmittelbaren Zwangs hat die Kommission keine Befugnis.22 

Daher hat die Kommission gemäß Art. 23 Abs. 8 DMA die Möglichkeit, die nationalen Behörden 
des jeweiligen Mitgliedstaats um Amtshilfe ersuchen. Der Mitgliedstaat gewährt in diesem Fall 
die erforderliche Unterstützung, gegebenenfalls unter Einsatz von Polizeikräften oder einer ent-

 

18 Schubert, in: Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 22 DMA, Rn. 15. 

19 Podszun, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, Art. 23 DMA, Rn. 25. 

20 Die Möglichkeit ein Zwangsgeld zu verhängen, findet sich in Art. 24 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates 
vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbe-
werbsregeln, ABl. L, 1/1, 4. Januar 2003.  

21 Weiß, in: Loewenheim/Meesen/Riesenkampff/Kersting/Meyer-Lindemann, Kartellrecht 4. Aufl. 2020, Art. 24 
VerfVO, Rn. 5. 

22 Weiß, in: Loewenheim/Meesen/Riesenkampff/Kersting/Meyer-Lindemann, Kartellrecht 4. Aufl. 2020, Art. 24 
VerfVO, Rn. 5. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02003R0001-20090701
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sprechenden vollziehenden Behörde, damit die Bediensteten der Kommission ihren Nachprü-
fungsauftrag erfüllen können.23 Dies kann bspw. erforderlich sein, wenn sich Mitarbeiter des be-
treffenden Unternehmens den Kommissionsbeamten bei einer Nachprüfung in den Weg stellen.24 
Dann finden die nationalen Zwangsmittel Anwendung. Das Verfahren „springt“ von der Nach-
prüfung durch die Kommission auf z.B. eine Durchsuchung durch die nationalen Behörden.25 Be-
darf es für die Amtshilfe einer gerichtlichen Genehmigung, so ist diese gemäß Art. 23 Abs. 9 
Satz 1 DMA zu beantragen. Das zuständige nationale Gericht muss sich auf eine Prüfung der 
Echtheit des Kommissionsbeschlusses sowie eine Willkür- und Verhältnismäßigkeitskontrolle 
beschränken, vgl. Art. 23 Abs. 10 Satz 1 DMA. Die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Nachprü-
fung ist nach Art. 23 Abs. 10 letzter Satz DMA dem Gerichtshof der Europäischen Union vorbe-
halten.26 

2.3.2. Nichteinhaltungsbeschluss und Sanktionsbefugnisse der Kommission einschließlich 
mitgliedstaatlicher Unterstützung  

Zentral ist die Befugnis der Kommission – nachdem sie nach Art. 20 DMA ein entsprechendes 
Verfahren eingeleitet hat – gemäß Art. 29 Abs. 1 DMA einen (direkt an die Torwächter adressier-
ten und bekanntzugebenden) Nichteinhaltungsbeschluss zu erlassen, wenn sie feststellt, dass der 
jeweilige Torwächter eine der in den Art. 5 – 7 DMA genannten Verpflichtungen nicht erfüllt, 
den von der Kommission durch einen nach Art. 8 Abs. 2 DMA erlassenen Beschluss festgelegten 
Maßnahmen oder nach Art. 18 Abs. 1 DMA verhängten Abhilfemaßnahmen nicht nachkommt, 
gemäß Art. 24 angeordnete einstweiligen Maßnahmen nicht befolgt, oder Verpflichtungszusagen, 
die nach Art. 25 DMA für bindend erklärt wurden, nicht einhält.27 

Um darüber hinaus die Einhaltung der Vorgaben des DMA zu gewährleisten, hat die Kommission 
die Möglichkeit gemäß Art. 30, 31 DMA finanzielle Nachteile für Torwächter herbeizuführen. 

Gemäß Art. 30 Abs. 1 und Abs. 2 DMA kann die Kommission Geldbußen in dort näher geregelter 
Höhe in einem Nichteinhaltungsbeschluss i.S.v. Art. 29 DMA angesichts der dort festgestellten 
Nichtkonformität verhängen. Art. 30 Abs. 3 Buchst. a – k DMA nennen weitere Pflichtverletzun-
gen (u.a. die mangelnde Duldung von Ermittlungsmaßnahmen), wegen derer eine Geldbuße ver-
hängt werden kann. Diese Sanktionsmöglichkeit soll Abschreckungswirkung entfalten.28 

Demgegenüber dient die Möglichkeit, nach Art. 31 Abs. 1 DMA einen Beschluss zu erlassen, mit 
dem Torwächtern tägliche Zwangsgelder auferlegt werden, dazu, die Einhaltung von bestimmten 

 

23 Schubert, in: Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 23 DMA, Rn. 42. 

24 Weiß, in: Loewenheim/Meesen/Riesenkampff/Kersting/Meyer-Lindemann, Kartellrecht 4. Aufl. 2020, Art. 24 
VerfVO, Rn. 5. 

25 Podszun, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, Art. 23 DMA, Rn. 25. 

26 Milde, in: Steinrötter, Europäische Plattformregulierung, 2023, § 15, Rn. 27.  

27 Podszun, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, Art. 29 DMA, Rn. 1. 

28 Schubert, in: Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 30 DMA, Rn. 7. 
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in Art. 31 Abs. 1 a – h DMA aufgezählten Verpflichtungen zu erzwingen.29 Folglich handelt es 
sich bei der Verhängung von Zwangsgeldern nach Art. 31 DMA – jedenfalls nach deutschem 
Rechtsverständnis – nicht um eine Sanktionierung i.e.S., sondern vielmehr um ein Beugemittel, 
das zum Verwaltungszwang bzw. der Verwaltungsvollstreckung zählt.30 Auch dem DSA und AI 
Act-E liegt aber ein weites Verständnis des Begriffs „Sanktionen“ zugrunde, das auch Zwangsgel-
der einschließt.31 Daher wird dieses auch der weiteren Darstellung zugrunde gelegt. 

Auch wenn die Kommission nach Art. 31 DMA ein Zwangsgeld festsetzt, der Torwächter der 
Zahlungsaufforderung aber nicht nachkommt, ist die Kommission auf die Unterstützung der na-
tionalen Behörden angewiesen. Der Festsetzungsbeschluss stellt gemäß Art. 299 Abs. 1 AEUV ei-
nen vollstreckbaren Titel dar. Folglich kann die Kommission die Zwangsvollstreckung betreiben. 
Gemäß Art. 299 Abs. 2 Satz 1 AEUV findet dann das Zivilprozessrecht des Staates Anwendung, 
in dem die Zwangsvollstreckung stattfindet. Dasselbe gilt, wenn die Kommission eine Geldbuße 
gemäß Art. 30 Abs. 1 DMA verhangen hat und der Torwächter nicht zahlt.32 

2.4. Koordinierung anderweitiger nationaler und unionaler DMA-Durchsetzungsbefugnisse 

Lediglich der Vollständigkeit halber sei auf die Vorgaben für die enge Zusammenarbeit und Koor-
dinierung von unionaler und nationaler Ebene im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten nach 
Art. 1 Abs. 7 Satz 2, 37 f. DMA hingewiesen (siehe schon Ziff. 2.2.). 

Die Rolle der nationalen Behörden ist nach Art. 37 f. DMA grundsätzlich auf Kooperationspflich-
ten und Unterstützungstätigkeiten beschränkt.33 Art. 37 DMA verankert als generellere Norm den 
Grundsatz der Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen Kommission und nationalen Be-
hörden und sieht vor, dass die Kommission – soweit erforderlich – nationale Behörden zu allen 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung konsultieren kann.  

Der speziellere Art. 38 DMA gestaltet das Verhältnis zwischen der Kommission und den Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten aus.34 Hauptzweck des Art. 38 DMA ist es, Doppelarbeit und 

 

29 Milde, in: Steinrötter, Europäische Plattformregulierung, 2023, § 15, Rn. 58. 

30 Schubert, in: Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 31 DMA, Rn. 1. 

31 Vgl. auch Weiß, in: Loewenheim/Meesen/Riesenkampff/Kersting/Meyer-Lindemann, Kartellrecht 4. Aufl. 2020, 
Art. 24 VerfVO, Rn. 5, mit der Erläuterung, dass es sich beim Zwangsgeld – im Gegensatz zum Bußgeld – um 
Sanktion ohne repressiven, punitiven Charakter handelt, die aber die Nichtbefolgung von Handlungen der Kom-
mission „sanktioniert“. 

32 Vgl. hierzu: Schubert, in: Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 30 DMA, 
Rn. 34; ebd., Art. 31 DMA, Rn. 20 unter Verweis auf Schneider/Engelsing, in: Münchener Kommentar zum Wett-
bewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 26 DMA, Rn. 199; Schneider, in: Münchener Kommentar zum Wett-
bewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 24 DMA, Rn. 36 f.  

33 Milde, in: Steinrötter, Europäische Plattformregulierung, 2023, § 15, Rn. 95. 

34 Schubert, in: Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Band 1-1, 4. Aufl. 2023, Art. 37 DMA, Rn. 1. 
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sich überschneidende Untersuchungen35 zu vermeiden.36 So regeln die Art. 38 Abs. 1 – Abs. 5 
DMA Informationsmechanismen zwischen Kommission und nach nationalen Wettbewerbsvor-
schriften i.S.v. Art. 1 Abs. 6 DMA tätigen Behörden. In Art. 38 Abs. 6 DMA und dem schon unter 
Ziff. 2.2. dargestellten Art. 38 Abs. 7 DMA haben die Stimmen, die sich im Gesetzgebungsverfah-
ren für eine dezentralisierte Durchsetzung des DMA einsetzten, in begrenztem Maße Berücksich-
tigung gefunden.37 Deren Hauptargument war, dass eine dezentrale Durchsetzung es ermöglicht 
hätte, von den Ressourcen der nationalen Wettbewerbsbehörden Gebrauch zu machen.38 Trotz 
der grundsätzlichen Zentralisierung der Durchsetzungsbefugnisse wird dieses Argument in 
Art. 38 Abs. 6, 7 DMA aufgegriffen: Gemäß Art. 38 Abs. 6 DMA kann die Kommission die natio-
nalen Wettbewerbsbehörden darum ersuchen, bei Marktuntersuchungen i.S.d. DMA unterstüt-
zend tätig zu werden. Art. 38 Abs. 7 UAbs. 1 DMA ist als Annexkompetenz39 der nationalen 
Wettbewerbsbehörden konzipiert, nach der nationale Behörden im Bereich der ausschließlichen 
Kompetenz der Kommission untersuchen dürfen, ob sich Torwächter an die Verpflichtungen des 
DMA halten. Diese Kompetenz erlischt, sobald die Kommission gemäß Art. 20 DMA ein Verfah-
ren einleitet, Art. 38 Abs. 7 UAbs. 2 Satz 1 DMA. 

Art. 39 DMA regelt schließlich die Zusammenarbeit mit nationalen Gerichten. So können etwa 
nach Art. 39 Abs. 1 DMA die nationalen Gerichte im Rahmen von Verfahren nach dem DMA die 
Kommission um die Übermittlung von Informationen, die sich in ihrem Besitz befinden, oder um 
Stellungnahmen zu Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung bitten. 
Art. 39 Abs. 5 Satz 1 DMA schreibt vor, dass die nationalen Gerichte keine Entscheidungen erlas-
sen, die einem auf der Grundlage des DMA erlassenen Kommissionsbeschluss zuwiderlaufen.  

3. Digital Services Act 

3.1. Einführung  

Der DSA bildet neben dem DMA eines der Kernelemente der EU-Digitalstrategie.40 Beide Verord-
nungen dienen der Regulierung digitaler Märkte, wobei der DMA in erster Linie die zu benen-
nenden Torwächter adressiert und auf die Förderung eines fairen und wettbewerbsfähigen digita-
len Marktes zielt (Ziff. 2.), während der DSA einen weiteren, allgemein auf Anbieter von Vermitt-
lungsdiensten bezogenen Anwendungsbereich hat und durch eine Harmonisierung der Regelun-
gen über die Verantwortung und Sorgfaltspflichten von Vermittlungsdiensten „für ein sicheres, 

 

35 In Deutschland besteht ein solches Risiko bspw. aufgrund § 19a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB), der dem Bundeskartellamt eine Befugnis verleiht, die dem DMA sehr ähnlich ist, vgl. Gappa/Käse-
berg, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, Art. 38 DMA, Rn. 1. 

36 Milde, in: Steinrötter, Europäische Plattformregulierung, 2023, § 15, Rn. 102. 

37 Gappa/Käseberg, in: Podszun, Digital Markets Act, 2023, Art. 38 DMA, Rn. 3. 

38 König, in: Steinrötter, Europäische Plattformregulierung, 2023, § 11, Rn. 49. 

39 Milde, in: Steinrötter, Europäische Plattformregulierung, 2023, § 15, Rn. 103. 

40 Vgl. Kommission, Das Gesetz über digitale Märkte: für faire und offene digitale Märkte. 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_de
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vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld“ sorgen und so zum reibungslosen Funk-
tionieren des Binnenmarkts beitragen soll, Art. 1 Abs. 1 DSA.41 

Der DSA ist wie folgt aufgebaut:  

Kapitel I enthält Regelungen zum Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen. Kapi-
tel II trifft Reglungen zur Haftung der Anbieter von Vermittlungsdiensten42. In Kapitel III sind 
zum einen Sorgfaltspflichten normiert, die für alle Anbieter von Vermittlungsdiensten gelten 
(Abschnitt 1) und zum anderen zusätzliche Bestimmungen für spezielle Anbieterkategorien (Ab-
schnitt 2-5). Kapitel III Abschnitt 5 bezieht sich auf Anbieter sehr großer Online-Plattformen 
(very large online platforms, VLOPs) und sehr großer Online-Suchmaschinen (very large online 
search engines, VLOSEs). Die Benennung von Anbietern als VLOP oder VLOES erfolgt nach 
Art. 33 Abs. 4 UAbs. 1 DSA durch die Kommission, welche u.a. auch im Rahmen des ebenfalls in 
Kapitel III Abschnitt 5 verankerten Krisenreaktionsmechanismus tätig werden kann. Kapitel IV 
enthält Regelungen zur Umsetzung, Zusammenarbeit, Sanktionen und Durchsetzung. Die 
Schlussbestimmungen des DSA sind in Kapitel V verankert. 

Wie auch der DMA ist der DSA in erheblichem Maße auf einen Vollzug durch Behörden ange-
legt.43 Für die Durchsetzung des DSA ist eine Aufgabenteilung zwischen den Behörden der Mit-
gliedstaaten und der Kommission vorgesehen. Zusätzlich unterstützt und berät das sog. „Europä-
ische Gremium für digitale Dienste“ (vgl. Art. 61 ff. DSA, im Folgenden: Gremium).44 Wie auch 
der DMA orientiert sich der DSA hinsichtlich der Befugnisse der Kommission an der Kartellver-
fahrens-VO.45  

 

41 Müller-Terpitz, in: Müller-Terpitz/Köhler, Digital Services Act, 2024, Art. 1 DSA, Rn. 2. 

42 Nach Art. 3 Buchst. g DSA ist ein Vermittlungsdienst „eine der folgenden Dienstleistungen der Informationsge-
sellschaft: i) eine „reine Durchleitung“, die darin besteht, von einem Nutzer bereitgestellte Informationen in ei-
nem Kommunikationsnetz zu übermitteln oder den Zugang zu einem Kommunikationsnetz zu vermitteln, 
ii) eine „Caching“-Leistung, die darin besteht, von einem Nutzer bereitgestellte Informationen in einem Kom-
munikationsnetz zu übermitteln, wobei eine automatische, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung dieser In-
formationen zu dem alleinigen Zweck erfolgt, die Übermittlung der Information an andere Nutzer auf deren An-
frage effizienter zu gestalten, iii) ein „Hosting“-Dienst, der darin besteht, von einem Nutzer bereitgestellte Infor-
mationen in dessen Auftrag zu speichern“.  

43 Krönke, Die Europäische Kommission als Aufsichtsbehörde für digitale Dienste, EuR 2023, 136.  

44 Achleitner, in: Steinrötter, Europäische Plattformregulierung, 2023, § 8, Rn. 1. Das Gremium setzt sich aus Ver-
tretern der Koordinatoren zusammen, Art. 62 Abs. 1 Satz 1 DSA. Den Vorsitz des Gremiums führt die Kommis-
sion, Art. 62 Abs. 2 Satz 1 DSA. Aufgabe des Gremiums ist es, die Koordinatoren und die Kommission zu bera-
ten und zu unterstützen. Einzelheiten sind in Art. 63 Abs. 1 Buchst. a – e DSA geregelt. 

45 Krönke, Die Europäische Kommission als Aufsichtsbehörde für digitale Dienste, EuR 2023, 136 (145). 



 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Sachstand 
EU 6 - 3000 - 016/24 

Seite 13 

Der DSA sieht komplexes Netz verschiedener Aufsichtsbehörden und -mechanismen46 vor und 
verfügt über eine sehr ausgeprägte Vollzugsarchitektur,47 die nachfolgend nur überblicksartig dar-
gestellt werden können. Hinzukommt, dass es sich bei den Regelungen des DSA nur um Grund-
züge handelt,48 die weiteren verfahrensrechtlichen Regelungen in den Mitgliedstaaten bedürfen.49 
In Deutschland soll dies durch das sogenannte Digitale-Dienste-Gesetz erfolgen. Dafür gibt es be-
reits einen Regierungsentwurf.50 Eine Darstellung des nationalen Rechts erfolgt nicht.  

3.2. Horizontale und vertikale Zuständigkeitsverteilung 

Zentrale Norm für die Zuständigkeitsverteilung bei der Überwachung und Durchsetzung des DSA 
ist Art. 56 DSA. Dort ist sowohl die horizontale Zuständigkeitsverteilung zwischen den Mitglied-
staaten als auch die vertikale Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Kommission und Mitgliedstaa-
ten geregelt.51 

Nach Art. 56 Abs. 1 DSA ist im Grundsatz jeweils der Mitgliedstaat für die Überwachung und 
Durchsetzung des DSA ausschließlich zuständig, in dem sich die Hauptniederlassung des An-
bieters von Vermittlungsdiensten befindet. Diese Verankerung des „Sitzlandprinzips“52 soll ge-
mäß Erwägungsgrund (ErwG) 123 DSA insbesondere der Klarheit, Einfachheit und Wirksamkeit 
der Durchsetzung Rechnung tragen. Für den Fall, dass ein Anbieter von Vermittlungsdiensten 
keine Niederlassung in der EU hat, knüpft die Zuständigkeit gemäß Art. 56 Abs. 6 DSA an die 
Ansässigkeit bzw. den Sitz des gesetzlichen Vertreters i.S.v. Art. 13 DSA. Ist kein gesetzlicher 
Vertreter benannt, verfügen alle Mitgliedstaaten über Überwachungs- und Durchsetzungsbefug-
nisse (vgl. im Einzelnen Art. 56 Abs. 7 DSA). 

Abweichend von dem in Art. 56 Abs. 1 DSA verankerten Grundsatz ist nach Art. 56 Abs. 2 DSA 
die Kommission ausschließlich für die Überwachung und Durchsetzung der VLOPs und VLOSEs 
treffenden Verpflichtungen aus Kapitel III Abschnitt 5 DSA (siehe Ziff. 3.5.) zuständig. 

 

46 Buchheim/Schrenk, Der Vollzug des Digital Services Act: Strukturen und Probleme eines vielfach verschränkten 
Rechts- und Vollzugsregimes, NVwZ 2024, 1 (1). 

47 Krönke, Die Europäische Kommission als Aufsichtsbehörde für digitale Dienste, EuR 2023, 136. 

48 Buchheim/Schrenk, Der Vollzug des Digital Services Act: Strukturen und Probleme eines vielfach verschränkten 
Rechts- und Vollzugsregimes, NVwZ 2024, 1 (1). 

49 Buchheim/Schrenk, Der Vollzug des Digital Services Act: Strukturen und Probleme eines vielfach verschränkten 
Rechts- und Vollzugsregimes, NVwZ 2024, 1 (1). 

50 Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 
2000/31/EG sowie zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Ver-
mittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze, BT-Drs. 20/1003, 15. Januar 2024. Vgl. auch: 
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-durchf%C3%BChrung-der-verordnung-eu-2022-2065-des-eu-
rop%C3%A4ischen-parlaments/307296.  

51 Vgl. Rademacher/Marsch, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Vor Art. 56 ff., 61 ff. DSA, Rn. 4 f. 

52 Vgl. Müller-Terpitz, in: Müller-Terpitz/Köhler, Digital Services Act, 2024, Art. 56 DSA, Rn. 5.  

https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010031.pdf
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-durchf%C3%BChrung-der-verordnung-eu-2022-2065-des-europ%C3%A4ischen-parlaments/307296
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-durchf%C3%BChrung-der-verordnung-eu-2022-2065-des-europ%C3%A4ischen-parlaments/307296
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Aus Art. 56 Abs. 3, 4 DSA ergibt sich schließlich – wiederum abweichend vom Grundsatz der 
ausschließlichen mitgliedstaatlichen Zuständigkeit nach Art. 56 Abs. 1 DSA – eine konkurrie-
rende Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und Kommission für die Überwachung und Durchset-
zung der sonstigen (nicht aus Kapitel III Abschnitt 5 DSA folgenden) Pflichten in Bezug auf 
VLOPs und VLOSEs.53 Nach Art. 56 Abs. 4 DSA können Mitgliedstaaten ihre Befugnisse aus der 
Verordnung so lange einsetzen, um die Einhaltung von Verpflichtungen durch VLOPs und VLO-
SEs zu überwachen und durchzusetzen, wie die Kommission untätig bleibt. Leitet die Kommis-
sion jedoch wegen desselben Verstoßes selbst ein Verfahren gegen den jeweiligen VLOP oder die 
jeweilige VLOSE ein, entfällt damit die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.  

Für die vertikale Verteilung von Befugnissen zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission 
ist folglich in erster Linie die Größe des Anbieters von Vermittlungsdiensten entscheidend. Dane-
ben kommt es aber auch darauf an, ob die Kommission die nötigen Kapazitäten und den Willen 
hat, gegen die VLOPs und VLOSEs vorzugehen. Gründe für die Befugnisse der Kommission ge-
genüber den besonders großen Anbietern werden in den ErwG 124, 125 des DSA dargelegt. Darin 
heißt es, die Kommission werde „in vielen Fällen besser in der Lage sein“, den besonderen Her-
ausforderungen zu begegnen, die die Durchsetzung des DSA gegenüber VLOPs und VLOSEs mit 
sich bringe. Erheblichen Einfluss dürfte jedoch auch die Befürchtung gehabt haben, dass „das fis-
kalische Interesse an einer Ansiedlung großer Digitalunternehmen“ Mitgliedstaaten dazu veran-
lassen könnte, den DSA gegenüber VLOPs und VLOSEs nur sehr zurückhaltend anzuwenden.54 
Durch Zuweisung der Zuständigkeit an die Kommission wird vermieden, dass sich die besonders 
großen Anbieter von Vermittlungsdiensten die ihnen günstigste mitgliedstaatliche Überwa-
chungsbehörde aussuchen können.55 

3.3. Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse der zuständigen nationalen Behörden  

Der DSA legt sowohl Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse für die zuständigen nationa-
len Behörden als auch für die Kommission fest.  

Was zunächst die zuständigen nationalen Behörden anbelangt, verpflichtet Art. 49 Abs. 1 DSA 
die Mitgliedstaaten dazu, eine oder mehrere Behörden zu benennen, die für die Beaufsichtigung 
der Anbieter von Vermittlungsdiensten und die Durchsetzung des DSA zuständig sind. Nach 
Art. 49 Abs. 2 UAbs. 1, Abs. 3 DSA mussten die Mitgliedstaaten bis 17. Februar 2024 eine der zu-
ständigen Behörden als Koordinator für digitale Dienste benennen, der grundsätzlich für alle 
Fragen im Zusammenhang mit der Überwachung und Durchsetzung des DSA zuständig ist, je-
denfalls aber die Koordinierung auf nationaler Ebene sicherstellt. Anforderungen an die Aufstel-
lung und Arbeitsweise der Koordinatoren für digitale Dienste und anderer zuständiger nationaler 
Behörden sind in Art. 50 DSA normiert. 

 

53 Achleitner, in: Steinrötter, Europäische Plattformregulierung, 2023, § 8, Rn. 7. 

54 Buchheim/Schrenk, Der Vollzug des Digital Services Act: Strukturen und Probleme eines vielfach verschränkten 
Rechts- und Vollzugsregimes, NVwZ 2024, 1 (4). 

55 Krönke, Die Europäische Kommission als Aufsichtsbehörde für digitale Dienste, EuR 2023, 136 (138). 
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Nach Art. 49 Abs. 2 UAbs. 2 DSA arbeiten die Koordinatoren für digitale Dienste untereinander 
sowie mit anderen nationalen zuständigen Behörden, dem Gremium und der Kommission zu-
sammen, um die wirksame und einheitliche Überwachung und Durchsetzung des DSA in der ge-
samten Union sicherzustellen. Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Me-
chanismen für die Zusammenarbeit und einen regelmäßigen Meinungsaustausch zwischen dem 
Koordinator für digitale Dienste und anderen nationalen Behörden vorzusehen, sofern dies für 
die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben von Bedeutung ist.  

Art. 51 DSA normiert die Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse der nationalen Behör-
den: 

Nach Art. 51 Abs. 1 DSA verfügen die Koordinatoren für digitale Dienste (und gemäß Art. 49 
Abs. 1, 4 DSA ggf. weitere zuständige nationale Behörden) – soweit dies für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem DSA erforderlich ist – über die in Art. 51 Abs. 1 
Buchst. a – c DSA aufgelisteten Untersuchungsbefugnisse (Informations- bzw. Auskunftsersu-
chen, Durchsuchungen).  

Art. 51 Abs. 2 Buchst. a – e DSA normiert die den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Zuständig-
keit zustehenden Durchsetzungsbefugnisse. Dies sind: a) die Befugnis, Verpflichtungszusagen in 
Bezug auf die Einhaltung des DSA für bindend zu erklären, b) die Befugnis zur Anordnung der 
Einstellung von Zuwiderhandlungen und ggf. Verhängung von Abhilfemaßnahmen, um die Zu-
widerhandlung wirksam zu beenden; c) die Befugnis zur Verhängung von im nationalen Recht 
nach Art. 52 DSA festgelegten Geldbußen wegen Nichteinhaltung des DSA einschließlich der 
nach Art. 51 Abs. 1 DSA erlassenen Untersuchungsanordnungen; d) die Befugnis zur Verhängung 
eines im nationalen Recht nach Art. 52 DSA festgelegten Zwangsgelds, um sicherzustellen, eine 
Zuwiderhandlung nach einem gem. Art. 51 Abs. 2 Buchst. b erlassenen Beschluss oder die Nicht-
befolgung einer der gemäß Art. 51 Abs. 1 DSA erlassenen Untersuchungsanordnungen beendet 
wird und e) die Befugnis, einstweilige Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr eines schwer-
wiegenden Schadens zu ergreifen.  

Schließlich sieht Art. 51 Abs. 3 DSA vor, dass die Koordinatoren für digitale Dienste unter be-
stimmten Umständen und als letztes Mittel von den Anbietern von Vermittlungsdiensten, die in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallen, die Annahme eines Aktionsplans bzw. von den zuständigen 
nationalen Behörden verlangen können, dass sie die Zugangsmöglichkeiten zu den Vermittlungs-
diensten vorübergehend beschränken. 

3.4. Grenzüberschreitende horizontale Zusammenarbeit bzw. Amtshilfe  

Die horizontale und vertikale Verteilung von Zuständigkeiten im DSA wird in den 
Art. 57 ff. DSA durch Vorschriften zur Gewährleistung einer effektiven grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit bzw. Amtshilfe im horizontalen und vertikalen Verwaltungsverbund der EU 
ergänzt.56 

 

56 Buchheim/Schrenk, Der Vollzug des Digital Services Act: Strukturen und Probleme eines vielfach verschränkten 
Rechts- und Vollzugsregimes, NVwZ 2024, 1 (3). 
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Der als „gegenseitige Amtshilfe“ überschriebene Art. 57 DSA bestimmt in Absatz 1 Satz 1, dass 
die Koordinatoren für digitale Dienste und die Kommission eng zusammenarbeiten und gegen-
seitige Amtshilfe leisten. (Auch) im Rahmen des DSA weicht der europäische Amtshilfebegriff 
vom deutschen ab, da er die Verwaltungskooperation als eigene (Dauer-)Aufgabe der beteiligten 
Behörden ausweist und es sich nicht nur um eine Hilfe im Ausnahmefall handelt.57 Laut 
ErwG 127 DSA kann die Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden „je nach den anstehenden 
Problemen unterschiedliche Formen annehmen.“  

Nach Art. 57 Abs. 1 Satz 2 DSA umfasst die Amtshilfe neben dem Informationsaustausch insbe-
sondere die Pflicht der Koordinatoren für digitale Dienste am Niederlassungsort, alle Koordinato-
ren für digitale Dienste am Bestimmungsort58, das Gremium und die Kommission über die Einlei-
tung von Untersuchungen und die Absicht, eine endgültige Entscheidung in Bezug auf einen spe-
zifischen Anbieter von Vermittlungsdiensten zu treffen, einschließlich seiner Bewertung, zu un-
terrichten. 

Art. 57 Abs. 2 Satz 1 DSA begründet das Recht eines Koordinators für digitale Dienste am Nieder-
lassungsort andere Koordinatoren dazu aufzufordern, spezifische Informationen über einen Ver-
mittlungsdienstanbieter, über die sie verfügen, bereitzustellen oder zu diesem Zwecke von ihren 
Untersuchungsbefugnissen nach Art. 51 Abs. 1 DSA Gebrauch zu machen. Art. 57 Abs. 3 UAbs. 1 
DSA begründet für nach Art. 57 Abs. 2 Satz 1 DSA aufgeforderte Koordinatoren für digitale 
Dienste grundsätzlich die Pflicht, der Aufforderung nachzukommen und unverzüglich und spä-
testens nach zwei Monaten über die ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten. Liegt eine der in 
Art. 57 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. a – c DSA normierten Ausnahmen vor, entfällt zwar die Pflicht 
zur Aufforderungsausführung. Nach Art. 57 Abs. 3 UAbs. 2 DSA muss der aufgeforderte Koordi-
nator seine Ablehnung aber in der vorgenannten Frist begründen. 

Die Regelungen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Koordinatoren für 
digitale Dienste aus Art. 58 DSA lassen sich als Ausprägung der allgemeinen Kooperationspflicht 
bzw. -aufgabe aus Art. 57 Abs. 1 Satz 1 DSA verstehen.59 Art. 58 DSA bildet einen „Kernbaustein“ 
des Systems, mit dem trotz Geltung des Sitzlandprinzips sichergestellt werden soll, dass auch 
grenzüberschreitende Verstöße gegen den DSA geahndet werden.60  

Nach Art. 58 Abs. 1 DSA kann der Koordinator für digitale Dienste am Bestimmungsort bei An-
haltspunkten dafür, dass ein Anbieter von Vermittlungsdiensten aus einem anderen Mitgliedstaat 
auf eine sich negativ auf die Nutzer des Dienstes in seinem Mitgliedstaat auswirkende Weise ge-
gen den DSA verstoßen hat und sofern nicht schon die Kommission ein Verfahren eingeleitet hat, 
den nach dem Sitzlandprinzip zuständigen Koordinator für digitale Dienste auffordern, die Ange-
legenheit zu prüfen und die erforderlichen Untersuchungs- und Durchsetzungsmaßnahmen zur 
Einhaltung des DSA zu ergreifen. Ein solches Aufforderungsrecht steht nach Art. 58 Abs. 2 DSA 

 

57 Rademacher, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 57 DSA, Rn. 1. 

58 Nach Art. 3 Buchst. o DSA ist dies „der Koordinator für digitale Dienste eines Mitgliedstaats, in dem der Ver-
mittlungsdienst erbracht wird“. 

59 Vgl. Rademacher, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 57 DSA, Rn. 6. 

60 Rademacher/Marsch, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 58 DSA, Rn. 1. 
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auch dem Gremium zu, wenn es von mindestens drei Koordinatoren für digitale Dienste am Be-
stimmungsort seinerseits Aufforderungen i.S.v. Art. 58 Abs. 1 DSA erhalten hat.61  

Art. 58 Abs. 3, 4 DSA enthalten Vorgaben zu den formellen Anforderungen einer Aufforderung 
sowie zu einem etwaigen Informationsaustausch oder weiteren Untersuchungen. Nach Art. 58 
Abs. 4 Satz 1 DSA trägt der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort Aufforderun-
gen i.S.v. Art. 58 Abs. 1 oder Abs. 2 DSA „weitestgehend Rechnung“.62 Nach Art. 58 Abs. 5 DSA 
muss der aufgeforderte Koordinator dem auffordernden Koordinator und dem Gremium unver-
züglich, spätestens aber zwei Monate nach Eingang der Aufforderung die Bewertung der mut-
maßlichen Zuwiderhandlung sowie eine Erläuterung etwaiger Untersuchungs- oder Durchset-
zungsmaßnahmen mitteilen, die in diesem Zusammenhang ergriffen wurden oder geplant sind, 
um die Einhaltung des DSA sicherzustellen.  

In Fällen, in denen ein Koordinator entgegen Art. 58 Abs. 5 DSA untätig bleibt oder das Gre-
mium seinen Bewertungen oder Maßnahmen nicht zustimmt, kann das Gremium gemäß Art. 59 
Abs. 1 DSA die Kommission mit der Angelegenheit befassen. Die Kommission gibt nach Art. 59 
Abs. 2 DSA eine Bewertung der Angelegenheit ab, in der sie den Koordinator für digitale Dienste 
am Niederlassungsort nach Art. 59 Abs. 3 UAbs. 1 DSA auffordern kann, die Angelegenheit er-
neut zu überprüfen. Nach Art. 59 Abs. 3 UAbs. 2 DSA ergreift der Koordinator für digitale 
Dienste am Niederlassungsort die erforderlichen Untersuchungs- oder Durchsetzungsmaßnah-
men, um die Einhaltung des DSA sicherzustellen, wobei er den Standpunkten und dem Überprü-
fungsantrag der Kommission weitestgehend Rechnung trägt. Art. 59 DSA lässt also die Zuständig-
keiten und Befugnisse der mitgliedstaatlichen Koordinatoren unberührt: Die Kommission kann 
nicht an ihrer Stelle entscheiden, sondern müsste ihre Sichtweise ggf. im Rahmen eines Vertrags-
verletzungsverfahrens nach Art. 258 AEUV geltend machen.63 

Nach Art. 60 DSA sind schließlich gemeinsame Untersuchungen verschiedener mitgliedstaatli-
cher Koordinatoren unter Federführung des Koordinators für digitale Dienste am Niederlas-
sungsort möglich. Danach können koordinierte Ermittlungen eines Sachverhalts sowie die ge-
meinsame Ausübung von Untersuchungsbefugnissen i.S.v. Art. 51 Abs. 1 DSA erfolgen.64 Solche 
gemeinsamen Untersuchungen sollen grenzüberschreitende Aufsichtstätigkeiten der Koordinato-
ren erleichtern, ErwG 130 DSA. Sofern der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort 
seinen in Art. 60 DSA normierten Pflichten nicht nachkommt oder das Gremium inhaltlich nicht 
mit seinem Standpunkt übereinstimmt, kann das Gremium gemäß Art. 60 Abs. 3 DSA ebenfalls 
die Kommission nach Art. 59 DSA mit der Angelegenheit befassen. Nach Art. 60 Abs. 4 Satz 2 
DSA sind die an der gemeinsamen Untersuchung beteiligten Koordinatoren für digitale Dienste 
am Bestimmungsort – auf Ersuchen oder nach Konsultation des Koordinators für digitale Dienste 
am Niederlassungsort – befugt, ihre Untersuchungsbefugnisse gemäß Art. 51 Abs. 1 DSA in Bezug 

 

61 Rademacher/Marsch, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 58 DSA, Rn. 12. 

62 Vgl. dazu im Einzelnen: Rademacher/Marsch, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 58 DSA, 
Rn. 20 ff.: „Regelfallverbindlichkeit“. 

63 Buchheim/Schrenk, Der Vollzug des Digital Services Act: Strukturen und Probleme eines vielfach verschränkten 
Rechts- und Vollzugsregimes, NVwZ 2024, 1 (3). 

64 Marsch/Rademacher, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 60 DSA, Rn. 1. 
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auf die von der mutmaßlichen Zuwiderhandlung betroffenen Anbieter von Vermittlungsdiensten 
mit Blick auf Informationen und Räumlichkeiten in ihrem Hoheitsgebiet auszuüben. 

Insgesamt lässt sich damit festhalten, dass das Regelungskonzept des DSA im Bereich der natio-
nalen Zuständigkeiten auf das Sitzlandprinzip und darauf aufbaut, dass – ggf. durch Aufforde-
rung anderer Mitgliedstaaten oder EU-Stellen initiiert – mitgliedstaatliche Behörden in ihrem 
eigenen Hoheitsgebiet tätig werden, in dem sie – im Einklang mit dem Unions- und nationalen 
Recht – über vollumfängliche Durchsetzungs- und Vollstreckungsbefugnisse verfügen.65 

3.5. (Sanktions-)Befugnisse der Kommission einschließlich Regelungen zur vertikalen Zusam-
menarbeit  

Wie vorstehend unter Ziff. 3.2. dargestellt, ist die Kommission hinsichtlich Kapitel III Ab-
schnitt 5 DMA gemäß Art. 56 Abs. 2 DSA ausschließlich zuständig, während sie bezüglich aller 
anderen, VLOPs und VLOSEs treffenden Pflichten nach Art. 56 Abs. 3 DSA eine konkurrierende 
Zuständigkeit hat.66 

Die der Kommission insoweit zustehenden Befugnisse sind in Kapitel IV Abschnitt 4 (Art. 64 – 
83) DSA geregelt. Dies sind Ermittlungsbefugnisse gemäß Art. 67 – 69 DSA, verfahrensrechtliche 
Anordnungsbefugnisse einschließlich einstweiliger Maßnahmen gemäß Art. 70 – 72 DSA sowie 
sanktionierende und verfahrensbeendende Befugnisse nach Art. 73 – 76, Art. 82 Abs. 1, 2 DSA 
einschließlich der erweiterten Beaufsichtigungsbefugnisse nach Art. 75 DSA zur Behebung von 
Zuwiderhandlungen gegen Kapitel III Abschnitt 5 DSA.67 In diesem Abschnitt sind zudem Vorga-
ben für die vertikale Kooperation zwischen Kommission und den zuständigen nationale Behör-
den enthalten. 

3.5.1. Ermittlungsbefugnisse und vertikale Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

Art. 65 Abs. 1 DSA stellt zunächst klar, dass die Kommission die in Kapitel IV Abschnitt 4 DSA 
geregelten Untersuchungsbefugnisse (Auskunftsverlangen nach Art. 67 DSA, Befragung nach 
Art. 68 DSA, Nachprüfungen nach Art. 69 DSA) zum einen bereits vor Einleitung eines förmli-
chen Verfahrens nach Art. 66 Abs. 2 DSA und zum anderen entweder von Amts wegen oder aber 
auf Antrag eines Koordinators für digitale Dienste ausüben darf. Regelungen zum Antragsverfah-
ren finden sich in Art. 65 Abs. 2, 3 DSA. Danach können Koordinatoren für digitale Dienste, die 
Grund zu der Annahme haben, dass ein VLOP- oder VLOSE-Anbieter gegen die Bestimmungen 
des Kapitels III Abschnitt 5 verstoßen hat oder systematisch gegen sonstige Bestimmungen des 

 

65 Insoweit bedarf es keiner Mechanismen gegenseitiger Anerkennung, also der Anerkennung und Vollstreckung 
ausländischer Erkenntnisse, durch die Extraterritorialität nationaler Legislativ-, Justiz- und Administrativpro-
dukte geschaffen wird und die – ausgehend vom Grundsatz der territorialen Souveränität – dazu dient, Jurisdik-
tionslücken in Konstellationen zu schließen, in denen Entscheidungs- und Vollstreckungskompetenz auf ver-
schiedene Staaten verteilt sind, vgl. dazu etwa: Müller, Der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens im 
Mehrebenensystem der Europäischen Union, 1. Aufl. 2023, S. 50 f. 

66 Vgl. dazu: Rademacher/Marsch, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Vor Art. 56 ff., 61 ff. DSA, Rn. 5. 

67 Vgl. die Darstellung bei Krönke, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Vor Art. 64 ff. DSA, Rn. 1 ff. 
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DSA verstößt und diese Zuwiderhandlung schwerwiegende Auswirkungen auf die Nutzer in sei-
nem Mitgliedstaat hat, über das in Art. 85 DSA68 genannte Informationsaustauschsystem eine 
Aufforderung an die Kommission richten, die Angelegenheit zu prüfen. 

Art. 66 Abs. 1 DSA regelt die Befugnis der Kommission zur Einleitung eines Verfahrens mit 
Blick auf eine mögliche Feststellung der Nichteinhaltung des DSA und eine Verhängung von 
Geldbußen i.S.v. Art. 73 f. DSA. Nach Art. 66 Abs. 2 UAbs. 1 DSA hat die Kommission die Koor-
dinatoren für digitale Dienste und das Gremium über das Informationsaustauschsystem (Art. 85 
DSA) über die Verfahrenseinleitung zu informieren. Nach Art. 66 Abs. 2 UAbs. 2 DSA übermit-
teln die Koordinatoren der Kommission sodann alle ihnen hierzu bekannten Informationen. Nach 
Art. 66 Abs. 3 DSA kann die Kommission bei der Ausübung ihrer Untersuchungsbefugnisse die 
individuelle oder gemeinsame Unterstützung von Koordinatoren für digitale Dienste, die von 
der mutmaßlichen Zuwiderhandlung betroffen sind, einschließlich des Koordinators für digitale 
Dienste am Niederlassungsort, anfordern. Die zu loyaler Zusammenarbeit verpflichteten nationa-
len Behörden sind dann berechtigt, ihre Untersuchungsbefugnisse gem. Art. 51 Abs.1 DSA in Be-
zug auf den VLOP- oder VLOSE-Anbieter im Hinblick auf Informationen, Personen und Räum-
lichkeiten im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats und im Einklang mit dem Antrag auszuüben.  

Art. 66 Abs. 4 DSA legt der Kommission umfassende Informationspflichten auf. Nach Art. 66 
Abs. 4 Satz 1 DSA stellt die Kommission dem Koordinator für digitale Dienste am Niederlas-
sungsort und dem Gremium sämtliche relevante Informationen über die Ausübung der in den 
Art. 67 – 72 DSA genannten Untersuchungs- und verfahrensrechtlichen Anordnungsbefugnisse 
bereit und teilt ihm ihre vorläufige Beurteilung gem. Art. 79 Abs. 1 DSA mit. Nach Art. 66 Abs. 4 
Satz 2 DSA legt das Gremium der Kommission seine Ansichten zu der vorläufigen Beurteilung 
innerhalb einer gemäß Art.79 Abs. 2 DSA festgelegten Frist vor. Die Kommission trägt den An-
sichten des Gremiums bei ihrer Entscheidung weitestgehend Rechnung. 

Im Folgenden soll knapp auf die Einbindung der Mitgliedstaaten bei Wahrnehmung der weiteren 
Kommissionsbefugnisse eingegangen werden.  

So sieht Art. 67 Abs. 5 DSA hinsichtlich des Auskunftsverlangens der Kommission vor, dass die 
Koordinatoren für digitale Dienste und andere zuständige nationale Behörden der Kommission 
auf deren Verlangen alle Informationen zur Verfügung stellen, die sie zur Wahrnehmung der ihr 
in Kapitel IV Abschnitt 4 übertragenen Aufgaben benötigt.  

Hinsichtlich der in Art. 68 DSA normierten Kommissionsbefugnisse zur Befragung und Auf-
nahme von Aussagen sieht Art. 68 Abs. 2 DSA für den Fall, dass die Befragung nicht in den 
Räumlichkeiten der Kommission durchgeführt wird, vor, dass die Kommission den Koordinator 
für digitale Dienste des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung stattfindet, unter-
richtet und dass auf Verlangen dieses Koordinators dessen Bedienstete die Kommission unter-
stützen können. 

 

68 Dieses wird nach Art. 85 Abs. 1 DSA von der Kommission errichtet und gepflegt und ist nach Art. 85 Abs. 2 
DSA von den Koordinatoren für digitale Dienste, der Kommission und dem Gremium für alle Mitteilungen nach 
dem DSA zu nutzen. 
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Bezüglich der in Art. 69 DSA normierten Kommissionsbefugnis zur Durchführung von Nachprü-
fungen bestimmt Art. 69 Abs. 3 DSA, dass Nachprüfungen u.a. mit Unterstützung des Koordina-
tors für digitale Dienste oder anderer zuständiger nationaler Behörden des Mitgliedstaats, in des-
sen Hoheitsgebiet die Nachprüfung stattfinden soll, erfolgen können. Nach Art. 69 Abs. 6 Satz 3 
DSA konsultiert die Kommission den Koordinator für digitale Dienste des Mitgliedstaats, in des-
sen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, bevor sie über die Anordnung von 
Nachprüfungen beschließt. Nach Art. 69 Abs. 7 DSA unterstützen die Bediensteten des Koordi-
nators für digitale Dienste des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchge-
führt werden soll, und die anderen von ihm ermächtigten oder benannten Personen auf Ersuchen 
dieses Koordinators für digitale Dienste oder der Kommission die Bediensteten der Kommission 
und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen aktiv bei der Nachprüfung.  

Nach Art. 69 Abs. 6 Satz 1 ist der betreffende VLOP- bzw. VLOSE-Anbieter oder jede betreffende 
andere natürliche oder juristische Person verpflichtet, durch Kommissionsbeschluss angeordnete 
Nachprüfungen zu dulden (vgl. insofern die entsprechende Bestimmung in Art. 23 Abs. 6 ff. 
DMA, dazu oben Ziff. 2.3.1.). Wird hingegen festgestellt, dass sich der Duldungsverpflichtete wi-
dersetzt, gewährt der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt wer-
den soll, der Kommission nach Art. 69 Abs. 8 DSA auf deren Ersuchen und im Einklang mit 
dem nationalen Recht die erforderliche Unterstützung – auch in Form von Zwangsmaßnahmen 
einer zuständigen Strafverfolgungsbehörde, falls dies nach nationalem Recht zulässig ist –, da-
mit sie die Nachprüfung durchführen können. Art. 69 Abs. 9 DSA bestimmt, dass ggf. nach natio-
nalem Recht hierfür erforderliche gerichtliche Genehmigungen vom Koordinator für digitale 
Dienste auf Ersuchen der Kommission beantragt werden. Das für die nationale Justizbehörde in 
diesem Fall beachtliche Prüfprogramm ist in Art. 69 Abs. 10 DSA niedergelegt. Wie entsprechend 
zum DMA festgestellt, kommt insoweit keine Ersatzvornahme und keine Anwendung unmittelba-
ren Zwangs durch die Kommission in Betracht (vgl. Ziff. 2.3.1).69 Die Kommission ist insofern 
auf die Unterstützung der nationalen Behörden angewiesen.70 

3.5.2. Sanktionsbefugnisse einschließlich mitgliedstaatlicher Unterstützung  

Was ihre Sanktionsbefugnisse angeht, gilt zunächst, dass die Kommission in einem Nichteinhal-
tungsbeschluss nach Art. 73 DSA oder einem separaten Beschluss wegen Nichtbefolgung der von 
ihr ergriffenen Untersuchungsmaßnahmen im Einklang mit den in Art. 74 DSA normierten Vor-
gaben Geldbußen verhängen kann.  

Als (einziges der Kommission zur Verfügung stehendes) Mittel der Verwaltungsvollstreckung 
sieht Art. 76 DSA die Verhängung von Zwangsgeldern vor, Art. 76 Abs. 1, 2 DSA.71 Wie beim 
DMA (siehe Ziff. 2.3.) stellt auch hier der Zwangsgeldbeschluss einen Vollstreckungstitel dar. 
Kommt der Anbieter von Vermittlungsdiensten der Zahlungsaufforderung nicht nach, werden 
auch hier mitgliedstaatliche Behörden tätig.72 Entsprechend dem DMA (Ziff. 2.3.2) dürfte nichts 

 

69 Henn, in: Müller-Terpitz/Köhler, Digital Services Act, 2024, Art. 76 DSA, Rn. 3. 

70 Krönke, Die Europäische Kommission als Aufsichtsbehörde für digitale Dienste, EuR 2023, 136 (138). 

71 Krönke/Petermair, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 76 DSA, Rn. 1. 

72 Krönke/Petermair, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 76 DSA, Rn. 19. 
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dies auch bezüglich der Vollstreckung eines Beschlusses, mit welchem die Kommission gemäß 
Art. 74 DSA eine Geldbuße verhängt hat, gelten.73 Nach Art. 81 DSA ist indes der Gerichtshof der 
Europäischen Union für die vollständige inhaltliche Kontrolle von Buß- und Zwangsgeldent-
scheidungen zuständig. Dies gilt im Einklang mit dem unionalen Rechtsschutzsystem auch für 
andere von der Kommission gefasste Beschlüsse, vgl. etwa Art. 67 Abs. 3 DSA, 69 Abs. 6 DSA. 

Anders als der DMA sieht der DSA für den Fall, dass die Kommission alle Befugnisse nach Kapi-
tel IV Abschnitt 4 ausgeschöpft hat, die Zuwiderhandlung aber anhält und einen durch andere 
unionale oder nationale Maßnahme nicht vermeidbaren schwerwiegenden Schaden verursacht, 
einen weiteren „Vollstreckungsmechanismus“ vor.74 Unter den beschriebenen Umständen kann 
die Kommission als ultima ratio gemäß Art. 82 Abs. 1 UAbs. 1 DSA den Koordinator für digitale 
Dienste am Niederlassungsort zur Einleitung von Maßnahmen nach Art. 51 Abs. 3 DSA „auffor-
dern“.75 Wie bereits unter Ziff. 3.3. dargestellt, kann ein Koordinator für digitale Dienste nach 
Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA unter bestimmten Umständen die zuständige Justizbehörde 
des Mitgliedstaats dazu auffordern, den Zugang zu dem von der Zuwiderhandlung betroffenen 
Dienst vorübergehend zu beschränken.  

Damit lässt sich festhalten, dass die Kommission auch in den in ihre Zuständigkeit fallenden Be-
reichen auf die Unterstützung nationaler Behörden und Gerichte angewiesen ist. Dies gilt nicht 
nur angesichts der begrenzten Kapazitäten der Kommission, sondern auch, weil ihr im Gebiet der 
Mitgliedstaaten Verwaltungsvollstreckungskompetenzen fehlen, weshalb sie „jedenfalls in letzter 
Konsequenz“ auf die Vollstreckungsbefugnisse nationaler Behörden angewiesen ist.76 Gleichwohl 
bilden die Einwirkungsbefugnisse auf mitgliedstaatliche Stellen, die der DSA für die Kommis-
sion bereithält, in ihrer Intensität einen Ausnahmefall.77 

4. Artificial Intelligence Act  

4.1. Einführung  

Der Artifical Intelligence Act (AI Act; auch: Gesetz über künstliche Intelligenz oder KI-Verord-
nung) wurde noch nicht erlassen, befindet sich aber auf der „legislativen Zielgeraden“.78 Am 
13. März 2024 hat das Europäische Parlament (EP) einen Vorschlag für die Verordnung in erster 
Lesung angenommen, der mittlerweile im Verfahren gemäß Art. 241 der Geschäftsordnung des 

 

73  

74 Krönke, Die Europäische Kommission als Aufsichtsbehörde für digitale Dienste, EuR 2023, 136 (154). 

75 Trotz des Wortlauts „auffordern“ in Art. 82 Abs. 1 UAbs. 1 DSA ist systematisch von einer Weisungsbefugnis 
der Kommission auszugehen, vgl. Krönke, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 82, Rn. 11. 

76 Vgl. Krönke, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Vor Art. 64 ff. DSA, Rn. 12. 

77 Krönke, Die Europäische Kommission als Aufsichtsbehörde für digitale Dienste, EuR 2023, 136 (154). 

78 Hacker/Berz, Der AI Act der Europäischen Union – Überblick, Kritik und Ausblick, ZRP 2023, 226. 
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Europäischen Parlaments (GOEP) berichtigt wurde.79 Da der vom EP angenommene Text zuvor 
im Trilogverfahren gemeinsam mit dem Rat und der Kommission erarbeitet wurde, ist davon aus-
zugehen, dass der Rat den Text des Europäischen Parlaments billigt und er dann nach Art. 294 
Abs. 4 AEUV in der Fassung des Standpunkts des Europäischen Parlaments erlassen wäre.80 Laut 
Pressemitteilung des Europäischen Parlaments dürfte dies noch vor Ablauf der aktuellen Wahl-
periode geschehen.81 Vor diesem Hintergrund basiert die folgende Analyse auf der berichtigten 
Fassung des EP-Standpunkts vom 17. April 2024 (im Folgenden: AI Act-E). 

Wie der DMA und der DSA verfolgt auch der AI Act-E das Ziel, das Funktionieren des Binnen-
markts zu verbessern, vgl. Art. 1 Abs. 1 AI Act-E. Dies soll nach ErwG 1 Satz 1 erreicht werden,  

  „indem ein einheitlicher Rechtsrahmen insbesondere für die Entwicklung, das Inverkehrbrin-
gen, die Inbetriebnahme und die Verwendung von Systemen künstlicher Intelligenz (KI-Sys-
teme) in der Union im Einklang mit den Werten der Union festgelegt wird, um die Einfüh-
rung von menschenzentrierter und vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz (KI) zu fördern 
und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und der in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union [GRC] verankerten Grundrechte, einschließ-
lich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Umweltschutz, sicherzustellen, den Schutz vor 
schädlichen Auswirkungen von KI-Systemen in der Union zu gewährleisten und gleichzeitig 
die Innovation zu unterstützen.“ 

Der AI Act-E ist wie folgt aufgebaut:  

Kapitel I des AI Act-E regelt zunächst seinen Gegenstand, Anwendungsbereich und die Begriffs-
bestimmungen. Kapitel II bestimmt, welche Praktiken im KI-Bereich verboten sein sollen.  
Kapitel III enthält Regelungen zu sog. Hochrisiko-KI-Systemen. Dabei definiert der AI Act-E ein 
KI-System in Art. 3 Nr. 1 AI Act-E als „ein maschinengestütztes System, das für einen in unter-
schiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme an-
passungsfähig sein kann und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Ziele 
ableitet, wie Ausgaben wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen er-
stellt werden, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können“. Die Einstufung 
als Hochrisiko-KI-System ist in Abschnitt 1 Kapitel III AI Act-E geregelt.  
Kapitel IV AI Act-E normiert Transparenzpflichten für Anbieter und Betreiber bestimmter KI-Sys-
teme.  

 

79 Berichtigung des in erster Lesung am 13. März 2024 festgelegten Standpunkts des Europäischen Parlaments im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/ ...... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festle-
gung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der 
Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) 
P9_TA(2024)0138 (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD)). 

80 Vgl. die Verfahrensübersicht auf der Legislative-Observatory-Website des EP. Sollte der Rat den Text des Euro-
päischen Parlaments nicht billigen, wäre eine zweite Lesung erforderlich, vgl. Art. 294 Abs. 5 ff. AEUV. 

81 Pressemitteilung des Europäischen Parlaments: Gesetz über künstliche Intelligenz Parlament verabschiedet weg-
weisende Regeln, 13. März 2024. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138-FNL-COR01_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138-FNL-COR01_DE.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0106(OLP)
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240308IPR19015/gesetz-uber-kunstliche-intelligenz-parlament-verabschiedet-wegweisende-regeln
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Kapitel V AI Act-E enthält Regelungen zu KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck. 
Nach Art. 3 Nr. 63 AI Act-E ist ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck „ein KI-Mo-
dell – einschließlich der Fälle, in denen ein solches KI-Modell mit einer großen Datenmenge un-
ter umfassender Selbstüberwachung trainiert wird –, das eine erhebliche allgemeine Verwendbar-
keit aufweist und in der Lage ist, unabhängig von der Art und Weise seines Inverkehrbringens 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Aufgaben kompetent zu erfüllen, und das in eine Vielzahl 
nachgelagerter Systeme oder Anwendungen integriert werden kann, ausgenommen KI-Modelle, 
die vor ihrem Inverkehrbringen für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten oder die Konzipie-
rung von Prototypen eingesetzt werden“.  
Kapitel VI regelt Maßnahmen zur Innovationsförderung.  
Das als „Governance“ überschriebene Kapitel VII enthält in Abschnitt 1 zunächst Bestimmungen 
zur Governance auf EU-Ebene, in Abschnitt 2 sind Regelungen zu den zuständigen nationalen 
Behörden verankert.  
Kapitel VIII AI Act-E enthält Regelungen zur von der Kommission zu errichtenden EU-Daten-
bank.  
Kapitel IX AI Act-E gibt den rechtlichen Rahmen für die Beobachtung nach dem Inverkehrbrin-
gen, Informationsaustausch und Marktüberwachung vor, Kapitel X trifft Regelungen zu Verhal-
tenskodizes und Leitlinien und Kapitel XII normiert Sanktionen für Verstöße gegen den AI Act.  
Die Schlussbestimmungen sind in Kapitel XIII verankert. 

Eine Übersicht zu mitgliedstaatlichem (legislativem) Handlungsbedarf hinsichtlich des AI Act 
findet sich im Sachstand des Fachbereichs Europa vom 10. Mai 2024.82 

4.2. Sachliche Zuständigkeitsverteilung und zuständige Behörden 

In ErwG 153 Satz 1 AI Act-E heißt es, dass den Mitgliedstaaten bei der Anwendung und Durch-
setzung des AI Act eine Schlüsselrolle zukomme. Gleichwohl sind sie nicht ausschließlich zu-
ständig. Vielmehr verfügen auch die Kommission bzw. das Büro für Künstliche Intelligenz (im 
Folgenden KI-Büro) und der Europäische Datenschutzbeauftragte in bestimmten Bereichen über 
(ausschließliche) Zuständigkeiten. 

Wesentlich für die Zuständigkeitsabgrenzung ist dabei nicht zuletzt die Unterscheidung zwi-
schen KI-Modellen (mit allgemeinem Verwendungszweck) und KI-Systemen (mit allgemeinem 
Verwendungszweck). Diese Unterscheidung wurde erst im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
eingefügt: Der erste Vorschlag83 der Kommission sah für die Geltung von Verpflichtungen einen 
rein risikobasierten Ansatz für KI-Systeme vor, der auf ihren konkreten Einsatzzweck abstellte 
und kaum anwendungsunabhängige Anforderungen vorgab.84 Während des Gesetzgebungsverfah-
rens kam es jedoch zu einer Entwicklung, die teilweise schon jetzt als mögliche „Zeitenwende 

 

82 Fachbereich Europa, Mitgliedstaatliche Regelungspflichten und -spielräume im Rahmen des geplanten AI Act, 
Sachstand, 10. Mai 2024, EU 6 - 3000 - 017/24. 

83 Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmo-
nisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche Intelligenz) und zur Änderung bestimm-
ter Rechtsakte der Union, KOM(2021) 206 endg., 21. April 2021. 

84 Bomhard/Siglmüller, AI Act – das Trilogergebnis, RDi 2024, 45 (49). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
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Künstlicher Intelligenz“ bezeichnet wird:85 Ende 2022 stellte das Unternehmen OpenAI das KI-
System ChatGPT vor.86 Anders als die KI-Systeme, auf die der damalige Verordnungsentwurf aus-
gelegt war, ist ChatGPT für unzählige verschiedene Anwendungszwecke einsetzbar und wäre da-
her womöglich durch das Raster des AI Act in der zunächst von der Kommission vorgeschlage-
nen (anwendungsabhängigen) Form gefallen.87 Vor diesem Hintergrund wurden die anwendungs-
unabhängigen Kategorien der KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck und der KI-Sys-
teme mit allgemeinem Verwendungszweck geschaffen.88 

Nach Art. 88 Abs. 1 Satz 1 AI Act-E verfügt die Kommission über ausschließliche Befugnisse zur 
Beaufsichtigung und Durchsetzung von Kapitel V AI Act-E, d.h. insbesondere bezüglich der An-
bieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck nach Art. 53 AI Act-E und Anbie-
ter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck und systemischem Risiko nach Art. 55 
AI Act-E treffenden Pflichten.89 Dabei bestimmt Art. 88 Abs. 1 Satz 2 AI Act-E, dass die Kommis-
sion dem KI-Büro die Durchführung dieser Aufgaben überträgt.90 Das KI-Büro ist eine neue Be-
hörde, deren Errichtung von der Kommission bereits am 24. Januar 2024 angestoßen wurde.91 
Hintergrund der Zentralisierung der Befugnisse zur Durchsetzung des AI Act gegenüber Anbie-
tern von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck ist, dass das „zentralisierte Fachwis-
sen der Union und Synergien auf Unionsebene“ bestmöglich genutzt werden sollen, vgl. ErwG 
162 AI Act-E. 

Eine Unionszuständigkeit besteht auch, soweit es um KI-Systeme geht, die von Organen, Einrich-
tungen oder sonstigen Stellen der Union in Betrieb genommen oder verwendet werden. Für 

 

85 Martini/Wiesehöfer, Auf dem Weg zur Regulierung von General-Purpose-AI– eine erste Bestandsaufnahme und 
Kritik der Regelungsentwürfe, NVwZ 2024, 137. 

86 Hacker/Berz, Der AI Act der Europäischen Union – Überblick, Kritik und Ausblick, ZRP 2023, 226. 

87 Bomhard/Siglmüller, AI Act – das Trilogergebnis, RDi 2024, 45 (49). 

88 Bomhard/Siglmüller, AI Act – das Trilogergebnis, RDi 2024, 45 (49). 

89 Vgl. ErwG 162 AI Act-E: „Um das zentralisierte Fachwissen der Union und Synergien auf Unionsebene best-
möglich zu nutzen, sollte die Kommission für die Aufsicht und die Durchsetzung der Pflichten der Anbieter 
von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck zuständig sein. Das Büro für Künstliche Intelligenz 
sollte alle erforderlichen Maßnahmen durchführen können, um die wirksame Umsetzung dieser Verordnung im 
Hinblick auf KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck zu überwachen. Es sollte mögliche Verstöße ge-
gen die Vorschriften für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck sowohl auf eigene Ini-
tiative, auf der Grundlage der Ergebnisse seiner Überwachungstätigkeiten, als auch auf Anfrage von Marktüber-
wachungsbehörden gemäß den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen untersuchen können. Zur Unter-
stützung einer wirksamen Überwachung durch das Büro für Künstliche Intelligenz sollte die Möglichkeit vorge-
sehen werden, dass nachgelagerte Anbieter Beschwerden über mögliche Verstöße gegen die Vorschriften für 
Anbieter von KI-Modellen und -Systemen mit allgemeinem Verwendungszweck einreichen können“. 

90 Vgl. auch Art. 3 Nr. 47 AI Act-E, wo „Büro für Künstliche Intelligenz“ definiert wird als „die Aufgabe der Kom-
mission, zur Umsetzung, Beobachtung und Überwachung von KI-Systemen und KI-Modellen mit allgemeinem 
Verwendungszweck und zu der im Beschluss der Kommission vom 24. Januar 2024 vorgesehenen KI-Gover-
nance beizutragen; Bezugnahmen in dieser Verordnung auf das Büro für Künstliche Intelligenz gelten als Bezug-
nahmen auf die Kommission“.  

91 Beschluss der Kommission vom 24. Januar 2024 zur Einrichtung des Europäischen Amts für künstliche Intelli-
genz, ABl. C/2024/1459, 14. Februar 2024. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202401459
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diese ist der Europäische Datenschutzbeauftragte zuständig. Dies ergibt sich allgemein aus Art. 3 
Nr. 48 und Art. 70 Abs. 9 AI Act-E sowie – bezüglich der Marktüberwachung – aus Art. 74 Abs. 9 
AI Act-E und hinsichtlich der Verhängung von Sanktionen aus Art. 100 AI Act-E. 

Schließlich normiert Art. 75 Abs. 1 AI Act-E, dass das KI-Büro befugt ist, die Konformität eines 
KI-Systems mit den Pflichten aus dem AI Act zu überwachen und zu beaufsichtigen, wenn dieses 
KI-System auf einem KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck beruht und das Modell 
und das System vom selben Anbieter entwickelt werden.92  

Im Übrigen sollen die Mitgliedstaaten für die Überwachung und Durchsetzung des AI Act bezüg-
lich KI-Systemen (mit allgemeinem Verwendungszweck93 einschließlich Hochrisiko-KI-Systemen 
und der Etablierung auf sie bezogener Konformitätsbewertungsverfahren) zuständig sein.94 In den 
Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten sachlich zuständig sind, müssen sie nationale Behörden 
errichten bzw. benennen, die den im AI Act-E normierten Anforderungen entsprechen. Nach 
Art. 70 Abs. 1 Satz 1 AI Act-E ist dies mindestens eine notifizierende Behörde (Art. 28 AI Act-E) 
und mindestens eine Marktüberwachungsbehörde. Nähere Vorgaben zur – je nach betroffenem 
Sachgebiet – zuständigen nationalen Marktüberwachungsbehörde sind in Art. 74 Abs. 3, 4 AI 
Act-E und Art. 74 Abs. 6, 7 AI Act-E sowie Art. 74 Abs. 8 AI Act-E verankert. Nach Art. 77 AI 
Act-E müssen die Mitgliedstaaten zudem nationalen Behörden oder öffentliche Stellen benennen, 
die die die Einhaltung des Unionsrechts zum Schutz der Grundrechte, einschließlich des Rechts 
auf Nichtdiskriminierung, in Bezug auf die Verwendung der in Anhang III genannten Hochrisiko-
KI-Systeme beaufsichtigen oder durchsetzen. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass nach dem AI Act-E zusätzlich zum KI-Büro weitere Stel-
len geschaffen werden sollen, um die Durchsetzung des AI Act zu unterstützen. Vorgesehen ist 
ein Europäischer Ausschuss für künstliche Intelligenz (Ausschuss), ein Beratungsforum sowie 
ein Wissenschaftliches Gremium unabhängiger Sachverständiger (wissenschaftliches Gremium), 
vgl. Art. 65 ff. AI Act-E. 

 

92 Vgl. ErwG 161 Satz 2 AI Act-E: „Um sich überschneidende Zuständigkeiten zu vermeiden, sollte die Aufsicht 
für KI-Systeme, die auf KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck beruhen und bei denen das Modell 
und das System vom selben Anbieter bereitgestellt werden, auf der Unionsebene durch das Büro für Künstliche 
Intelligenz erfolgen, das für diesen Zweck über die Befugnisse einer Marktüberwachungsbehörde im Sinne der 
Verordnung (EU) 2019/1020 verfügen sollte“. 

93 Nach Art. 3 Nr. 66 AI Act-E ist dies „ein KI-System, das auf einem KI-Modell mit allgemeinem Verwendungs-
zweck beruht und in der Lage ist, einer Vielzahl von Zwecken sowohl für die direkte Verwendung als auch für 
die Integration in andere KI-Systeme zu dienen“. 

94 Vgl. auch: ErwG 161 Satz 2 AI Act-E: „In allen anderen Fällen sollten die nationalen Marktüberwachungsbehör-
den weiterhin für die Aufsicht über KI-Systeme zuständig sein“. 
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Nach Art 84 Abs. 1 AI Act-E benennt die Kommission zudem eine oder mehrere Unionsstruktu-
ren zur Unterstützung der Prüfung von KI im Sinne der sog. Marktüberwachungs-VO95 (siehe 
noch Ziff. 4.3.). 

4.3. Befugnisse der nationalen (Marktüberwachungs-)Behörden  

Was zunächst die Ausgestaltung und den Aufgabenbereich der notifizierenden Behörden im Rah-
men des Konformitätsbewertungsverfahrens für Hochrisiko-KI-Systeme angeht, sind diese in 
Art. 28 ff. AI Act-E geregelt. Aufgabe dieser Behörden ist die Einrichtung und Durchführung der 
erforderlichen Verfahren zur Bewertung, Benennung und Notifizierung von Konformitätsbewer-
tungsstellen sowie deren Überwachung, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 AI Act-E. Zur Erfüllung dieser Auf-
gaben sollen die notifizierenden Behörden aller Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, Art. 28 
Abs. 1 Satz 2 AI Act-E. Die notifizierten Konformitätsbewertungsstellen haben wiederum zur 
Aufgabe zu prüfen, ob die in Art. 8 ff. AI Act-E geregelten Anforderungen für Hochrisiko-KI-Sys-
teme eingehalten werden, vgl. Art. 34 Abs. 1, Art. 43 Abs. 1 AI Act-E. Hintergrund dieses dem 
Inverkehrbringen vorgeschalteten Konformitätsprüfungsverfahrens ist insbesondere das Ziel der 
Wahrung menschlicher Autonomie gegenüber KI, wofür es einer wirksamen menschlichen Beauf-
sichtigung bedarf.96 Zur Erreichung dieses Ziels soll die Zertifizierung durch Konformitätsbewer-
tungsstellen einen „zentralen Baustein“ im Rahmen der Regulierung von KI bilden.97 

Die nach Art. 77 AI Act-E zu benennenden, für den Schutz der Grundrechte zuständigen Behör-
den verfügen gemäß Art. 77 Abs. 1 Satz 1 AI Act-E über die Befugnis, sämtliche auf der Grund-
lage des AI Act-E in zugänglicher Sprache und Format erstellte oder geführte Dokumentation an-
zufordern und einzusehen, sofern der Zugang zu dieser Dokumentation für die wirksame Aus-
übung ihrer Aufträge im Rahmen ihrer Befugnisse innerhalb der Grenzen ihrer Hoheitsgewalt 
notwendig ist. 

Die Durchsetzung des AI Act-E im Rahmen der Marktüberwachung (und im Zuständigkeitsbe-
reich der Mitgliedstaaten98) ist in Kapitel IX Abschnitt 3 (Art. 74 ff. AI Act-E) geregelt.  
Gemäß Art. 74 Abs. 1 Satz 1 AI Act-E gilt für KI-Systeme, die unter den AI Act fallen die Verord-
nung (EU) 2019/1020 (Marktüberwachungs-VO).99 In ErwG 156 AI Act-E heißt es dazu, dass zur 
Gewährleistung einer angemessenen und wirksamen Durchsetzung des AI Act das mit der Markt-
überwachungs-VO eingeführte Marktüberwachungs- und Produktkonformitätssystem in vollem 

 

95 Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwa-
chung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnun-
gen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011, ABl. L 169, 25. Juni 2019, S. 1 (konsolidierte Fassung v. 18. Feb-
ruar 2024). 

96 Rostalski/Weiss: Der KI-Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission, ZfDR 2021, 329 (349). 

97 Rostalski/Weiss: Der KI-Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission, ZfDR 2021, 329 (354). 

98 Wie bereits unter Ziff. 4.2. dargestellt, verfügen auch das KI-Büro nach Art. 75 Abs. 1 AI Act-E und der Europäi-
sche Datenschutzbeauftragte nach Art. 74 Abs. 9 AI Act-E über Marktüberwachungsbefugnisse. 

99 Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwa-
chung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnun-
gen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011, ABl. L 169, 25. Juni 2019, S. 1 (konsolidierte Fassung v. 18. Feb-
ruar 2024). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20240218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20240218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20240218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20240218
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Umfang gelten sollte, ferner, dass die nach dem AI Act benannten nationalen Marktüberwa-
chungsbehörden über alle Durchsetzungsbefugnisse aus der Marktüberwachungs-VO verfügen 
sollten und dass – obwohl die meisten KI-Systeme keinen spezifischen Anforderungen und 
Pflichten nach dem AI Act unterlägen –, die Marktüberwachungsbehörden in Bezug auf alle KI-
Systeme Maßnahmen ergreifen können, wenn sie nach dem AI-Act ein Risiko darstellen.  

An dieser Stelle kann keine umfassende Darstellung der Marküberwachungs-VO erfolgen. Rele-
vant ist insbesondere Art. 14 Abs. 4 Marküberwachungs-VO, der die nationalen Marktüberwa-
chungsbehörden für die Überwachung des Marktes in ihrem Hoheitsgebiet mindestens zu über-
tragenden Befugnissen auflistet. Dazu zählen etwa Auskunftsverlangen und Durchsuchungsbe-
fugnisse sowie die Befugnis, Wirtschaftsakteure zu Abhilfe- und Korrekturmaßnahmen aufzufor-
dern, die Möglichkeit, die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt zu verbieten bzw. einzu-
schränken oder anzuordnen, dass das Produkt vom Markt genommen bzw. zurückgerufen wird, 
wenn Abhilfe- bzw. Korrekturmaßnahmen nicht greifen (vgl. Art. 16 Marktüberwachungs-VO) 
und die Befugnis, Sanktionen zu verhängen. 

Art. 74 Abs. 5 AI Act-E bestimmt, dass die nationalen Marktüberwachungsbehörden – unbescha-
det der Befugnisse aus Art. 14 Marktüberwachungs-VO – die in Art. 14 Abs. 4 Buchst. d100 und 
j101 Marktüberwachungs-VO genannten Befugnisse ggf. aus der Ferne ausüben können, um die 
wirksame Durchsetzung des AI Act sicherzustellen.  

Die für die nationale Ebene geltenden Marktüberwachungsverfahren sind in Art. 79 bis Art. 83 
AI Act-E geregelt, wobei Art. 74 Abs. 4 AI Act-E die Geltung dieser Verfahren für bestimmte, nä-
her definierte KI-Systeme ausschließt.  

Art. 79 AI Act-E regelt das nationale Verfahren für den Umgang mit KI-Systemen, die i.S.v. Art. 3 
Nr. 19102 Marktüberwachungsverordnung ein Risiko bergen. Hat eine mitgliedstaatliche Markt-
überwachungsbehörde danach hinreichenden Grund zur Annahme, dass ein KI-System Risiken 
für die Gesundheit oder Sicherheit oder Grundrechte von Personen birgt, prüft sie gemäß Art. 79 
Abs. 2 UAbs. 1 Satz 1 AI Act-E das KI-System und arbeitet dabei ggf. mit der Behörde i.S.v. 
Art. 77 AI Act-E zusammen. Wird bei der Prüfung festgestellt, dass das KI-System den Anforde-
rungen des AI Act nicht entspricht, fordert die Marktüberwachungsbehörde gemäß Art. 79 Abs. 2 
UAbs. 2 AI Act-E den Anbieter unverzüglich auf, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, das KI-Sys-
tem vom Markt zu nehmen oder es binnen einer Frist von nicht mehr als 15 Tagen oder gemäß 

 

100 Dort ist die Befugnis geregelt, unangekündigte Inspektionen vor Ort und physische Überprüfungen von Produk-
ten durchzuführen. 

101 Dort ist die Befugnis geregelt, auch unter falscher Identität Produktproben zu erwerben, sie zu überprüfen und 
im Wege der Nachkonstruktion (reverse engineering) zu analysieren, um Nichtkonformität festzustellen und 
Beweismaterial zu sichern. 

102 Die ist „ein Produkt, das Gesundheit und Sicherheit von Personen im Allgemeinen, Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz, Verbraucherschutz, Umwelt, öffentliche Sicherheit und andere öffentliche Interessen, die 
durch die geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union geschützt werden, stärker beeinträchtigen 
kann als das im Verhältnis zu seiner Zweckbestimmung oder bei normaler oder nach vernünftigem Ermessen 
vorhersehbarer Verwendung des betreffenden Produkts – einschließlich der Gebrauchsdauer sowie gegebenen-
falls der Anforderungen an Inbetriebnahme, Installation und Wartung – als vernünftig und vertretbar gilt“. 
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der einschlägigen Harmonisierungsvorschriften zurückzurufen. Sofern die Marktüberwachungs-
behörde zu der Auffassung gelangt, dass die Nichtkonformität nicht auf ihr nationales Hoheits-
gebiet beschränkt ist, informiert sie nach Art. 79 Abs. 3 AI Act-E unverzüglich die Kommission 
und die anderen Mitgliedstaaten über die Prüfungsergebnisse und ergriffenen Maßnahmen. Für 
den Fall, dass der jeweilige Akteur keine fristgerechten, geeigneten Korrekturmaßnahmen er-
greift, sieht Art. 79 Abs. 5 AI Act-E vor, dass die Marktüberwachungsbehörde alle geeigneten vor-
läufigen Maßnahmen trifft, um die Bereitstellung oder Inbetriebnahme des KI-Systems auf ihrem 
nationalen Markt zu verbieten oder einzuschränken, das Produkt oder das eigenständige KI-Sys-
tem von diesem Markt zu nehmen oder es zurückzurufen. Hiervon sind unverzüglich die Kom-
mission und die anderen Mitgliedstaaten zu notifizieren.  
Nach Art. 79 Abs. 7 AI Act-E informieren auch die anderen nationalen Marktüberwachungsbe-
hörden unverzüglich die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über jegliche Maßnahmen 
und ihnen vorliegende zusätzlichen Informationen zur Nichtkonformität des betreffenden KI-Sys-
tems sowie – falls sie die ihnen mitgeteilte nationale Maßnahme ablehnen – über ihre Einwände. 
Für den Fall, dass weder die Kommission noch die gemäß Art. 79 Abs. 5 AI Act-E notifizierten 
anderen Marktüberwachungsbehörden Einwände erheben, gelten die vorläufig ergriffenen Maß-
nahmen als gerechtfertigt (vgl. Art. 79 Abs. 8 AI Act-E). Sofern hingegen eine andere Marktüber-
wachungsbehörde Einwände erhebt, hat nach Art. 81 AI Act-E die Kommission das letzte Wort 
darüber, ob die ergriffene Maßnahme gerechtfertigt ist oder aber zurückgenommen werden muss. 
Nach Art. 79 Abs. 9 AI Act-E tragen die Marktüberwachungsbehörden dafür Sorge, dass geeignete 
einschränkende Maßnahmen in Bezug auf das betreffende Produkt oder KI-System ergriffen wer-
den, beispielsweise die unverzügliche Rücknahme des Produkts oder KI-Systems von ihrem 
Markt. 

Art. 80 AI Act-E regelt das Verfahren für Fälle, in denen eine Marktüberwachungsbehörde hinrei-
chend Grund zu der Annahme hat, dass ein vom Anbieter als nicht hochriskant gem. Art. 6 
Abs. 3 AI Act-E eingestuftes KI-System tatsächlich hochriskant ist.103 Nach Art. 80 Abs. 2 AI Act-
E fordert die Marktüberwachungsbehörde in diesem Fall Konformitäts- bzw. Korrekturmaßnah-
men, informiert nach Art. 80 Abs. 3 AI Act-E die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten, 
wenn sie der Ansicht ist, dass die Verwendung des KI-Systems nicht auf ihr Hoheitsgebiet be-
schränkt ist und verhängt – sofern der Anbieter die nach Art. 80 Abs. 2 AI Act-E angeordneten 
Maßnahmen nicht fristgerecht ergreift – die in Art. 99 AI Act-E geregelten Geldbußen.104 Darüber 
hinaus gelten in diesem Fall die Art. 79 Abs. 5 – Abs. 9 AI Act-E (und Art. 81 AI Act-E) entspre-
chend. 

Art. 82 AI Act-E regelt das Verfahren für Konstellationen, in denen ein Hochrisiko-KI-System 
zwar den Anforderungen des AI Act entspricht, aber gleichwohl ein Risiko für die Gesundheit 
oder Sicherheit von Personen, für die Grundrechte oder für andere Aspekte des Schutzes öffentli-
cher Interessen darstellt. Auch in diesem Fall fordert die jeweilige Marktüberwachungsbehörde 
den jeweiligen Akteur zu Korrekturmaßnahmen auf (Art. 82 Abs. 1 AI Act-E) und unterrichtet 
hierüber unverzüglich die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten (Art. 82 Abs. 3 AI Act-
E). Nach Art. 82 Abs. 4, Abs. 5 AI Act-E nimmt die Kommission unverzüglich mit den betreffen-

 

103 Vgl. zu den Überprüfungsbefugnissen auch Art. 80 Abs. 8 AI Act-E. 

104 Vgl. auch Art. 80 Abs. 7 AI Act-E zur Verhängung von Geldbußen. 
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den Mitgliedstaaten und den jeweiligen Akteuren Konsultationen auf, prüft die ergriffenen natio-
nalen Maßnahmen, entscheidet, ob die Maßnahme gerechtfertigt ist, schlägt, falls erforderlich, 
weitere geeignete Maßnahmen vor und unterrichtet die Mitgliedstaaten und den betroffenen Ak-
teur über ihren Beschluss. 

Art. 83 AI Act-E enthält Regelungen für den Fall der in Art. 83 Abs. 1 AI Act-E im Einzelnen de-
finierten formalen Nichtkonformität. Wird eine solche formale Nichtkonformität trotz entspre-
chender Aufforderung nicht beseitigt, ergreift die Marktüberwachungsbehörde des betreffenden 
Mitgliedstaats nach Art. 83 Abs. 2 AI Act-E geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen, um die 
Bereitstellung des Hochrisiko-KI-Systems auf dem Markt zu beschränken oder zu verbieten oder 
um dafür zu sorgen, dass es unverzüglich zurückgerufen oder vom Markt genommen wird. 

Weitere Durchsetzungsbefugnisse, mit denen mitgliedstaatliche Marktüberwachungsbehörden 
auszustatten sind, sind in Art. 76 Abs. 1 AI Act-E geregelt. Danach müssen sie sicherstellen kön-
nen, dass KI-Systeme unter realen Bedingungen getestet werden. 

Nach Art. 99 AI Act-E Vorschriften erlassen die Mitgliedstaaten Vorschriften, auf Grundlage de-
rer mitgliedstaatliche Behörden Sanktionen und andere Durchsetzungsmaßnahmen, zu denen 
auch Verwarnungen und nichtmonetäre Maßnahmen gehören können, gegen Anbieter erlassen 
können, um die ordnungsgemäße und wirksame Durchsetzung des AI Act zu gewährleisten. Die 
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Genauere Vorgaben bezüg-
lich der Voraussetzungen für Geldbußen und deren mögliche Höchstbeträge sind in Art. 99 
Abs. 3 – 6 AI Act-E geregelt. 

Soweit es um die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten geht, sehen insbesondere die Vorschriften 
zur Marktüberwachung also im Ausgangspunkt Kompetenzen der nationalen Behörden vor, die 
auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet beschränkt sind, in dem sie – im Einklang mit dem Unionsrecht 
und den einschlägigen nationalen Vorschriften – auch Verwaltungsvollstreckungsbefugnisse ha-
ben (siehe zu weiteren Kooperationsmechanismen nachfolgend Ziff. 4.4.). 

4.4. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in mitgliedstaatlichen Zuständigkeitsbereichen 

Bereits aus der Darstellung unter Ziff. 4.3. ergeben sich diverse Vorgaben der (horizontalen und 
vertikalen) Kooperation sowie (vertikal) gestufte Verfahren mit Letztentscheidungsbefugnis der 
Kommission. 

Nach Art. 74 Abs. 11 (und ErwG 160) AI Act-E können die Marktüberwachungsbehörden und 
die Kommission darüber hinaus gemeinsame Tätigkeiten, einschließlich gemeinsamer Untersu-
chungen, vorschlagen, die von den Marktüberwachungsbehörden oder von den Marktüberwa-
chungsbehörden gemeinsam mit der Kommission durchgeführt werden, um Konformität zu för-
dern, Nichtkonformität festzustellen, zu sensibilisieren oder Orientierung zum AI Act und be-
stimmten Kategorien von Hochrisiko-KI-Systemen, bei denen festgestellt wird, dass sie in zwei 
oder mehr Mitgliedstaaten gem. Art. 9 Marktüberwachungs-VO ein ernstes Risiko darstellen, zu 
geben. Das KI-Büro unterstützt die Koordinierung der gemeinsamen Untersuchungen. 

Art. 75 Abs. 2 AI Act-E bestimmt, dass die zuständigen Marküberwachungsbehörden – sofern sie 
hinreichenden Grund für die Auffassung haben, dass KI-Systeme mit allgemeinem Verwen-
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dungszweck, die von Betreibern direkt für mindestens einen Zweck, der gemäß dieser Verord-
nung als hochriskant eingestuft ist, verwendet werden können, nicht AI Act-konform sind – bei 
der Durchführung von Konformitätsbewertungen mit dem KI-Büro zusammenarbeiten und das 
KI-Gremium sowie andere Marktüberwachungsbehörden entsprechend unterrichten (vgl. auch 
ErwG 161 Satz 4 AI Act-E). 

Des Weiteren kommt bei der Durchsetzung des AI Act gegenüber Anbietern von KI-Systemen mit 
allgemeinem Verwendungszweck nach Art. 75 Abs. 3 AI Act-E eine Amtshilfe der Kommission 
für eine nationale Marktüberwachungsbehörde in Betracht. Ist letztere wegen der Unzugänglich-
keit bestimmter Informationen im Zusammenhang mit dem KI-Modell mit allgemeinem Verwen-
dungszweck nicht in der Lage, ihre Ermittlungen zu dem Hochrisiko-KI-System abzuschließen, 
obwohl sie alle angemessenen Anstrengungen unternommen hat, diese Informationen zu erhal-
ten, kann sie ein begründetes Ersuchen an das KI-Büro richten, durch das der Zugang zu den In-
formationen durchgesetzt werden kann (vgl. auch ErwG 161 Satz 5 AI Act-E). Nach Art. 75 Abs. 3 
Satz 4 AI Act-E gilt das die Amtshilfe betreffende Kapitel VI der Marktüberwachungs-VO 
(Art. 22 ff. Marktüberwachungs-VO) entsprechend. 

Nach Art. 22 Abs. 3, 5 Marktüberwachungs-VO kann die ersuchte Behörde das Informationsersu-
chen nur in näher definierten begründeten Fällen ablehnen und ist im Übrigen verpflichtet, ge-
eignete Ermittlungen oder andere geeignete Maßnahmen – auch mit Unterstützung weiterer 
Marktüberwachungsbehörden – durchzuführen, wobei die Zuständigkeit für die eingeleiteten Er-
mittlungen nach Art. 22 Abs. 4 Marktüberwachungs-VO grundsätzlich bei der ersuchenden Be-
hörde verbleibt.  

Hinsichtlich der Marktüberwachungs-VO sei an dieser Stelle noch darauf verwiesen, dass sie 
eine grenzüberschreitende Amtshilfe nicht nur im Rahmen von Ermittlungen, sondern auch 
dann vorsieht, wenn es darum geht, die ermittelte Nichtkonformität im Hoheitsgebiet eines an-
deren Mitgliedstaats zu beenden: Gemäß Art. 23 Abs. 1 Marktüberwachungs-VO kann eine 
Marktüberwachungsbehörde, falls die Beendigung einer Nichtkonformität eines KI-Systems Maß-
nahmen innerhalb des Hoheitsbereichs eines anderen Mitgliedstaats erfordert und dies nicht 
schon nach Art. 16 Abs. 7 Marktüberwachungs-VO105 gewährleistet ist, ein ordnungsgemäß be-
gründetes Durchsetzungsersuchen an die zuständige Behörde des anderen Mitgliedstaats richten, 
die dann nur in den Art. 23 Abs. 3 UAbs. 2 Marktüberwachungs-VO normierten Fällen zur Ab-
lehnung des Durchsetzungsersuchens befugt ist und im Übrigen nach Art. 23 Abs. 2 AI Act-E ver-
pflichtet ist, unverzüglich alle geeigneten und erforderlichen Durchsetzungsmaßnahmen zu er-
greifen. 

Das Verfahren für grenzüberschreitende Amtshilfeverfahren gemäß Art. 22 oder 23 Marktüberwa-
chungs-VO ist im Einzelnen in Art. 24 Marktüberwachungs-VO geregelt und betrifft beispiels-
weise den Kommunikationsweg und die für die Kommunikation zu verwendende Sprache. 

 

105 Art. 16 Abs. 7 Marküberwachungs-VO bestimmt: „Wird eine nationale Maßnahme gemäß dem anwendbaren 
Schutzklauselverfahren als gerechtfertigt erachtet oder kam keine Marktüberwachungsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaats nach Artikel 11 Absatz 9 zu einem gegenteiligen Schluss, so ergreifen die zuständigen Marktüber-
wachungsbehörden in den anderen Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem nichtkonfor-
men Produkt und geben die einschlägigen Informationen in das in Artikel 34 genannte Informations- und Kom-
munikationssystem ein“. Diese Bestimmung dürfte Art. 79 Abs. 9 AI Act-E entsprechen. 
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4.5. Befugnisse der Kommission bzw. des KI-Büros einschließlich mitgliedstaatlicher Unterstüt-
zung 

Wie bereits unter Ziff. 4.2. dargestellt, ist die Kommission für die Überwachung und Durchset-
zung des Kapitels V AI Act-E betreffend KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck aus-
schließlich zuständig, wobei diese Aufgaben nach Art. 88 Abs. 1 Satz 2 AI Act-E dem KI-Büro 
übertragen sind.  

Die Befugnisse der Kommission bzw. des KI-Büros sind in Kapitel IX Abschnitt 5 AI Act-E nie-
dergelegt, wobei Art. 88 Abs. 2 AI Act-E bestimmt, dass die Marktüberwachungsbehörden – un-
beschadet des Art. 75 Abs. 3 AI Act-E – die Kommission ersuchen können, die in diesem Ab-
schnitt festgelegten Befugnisse auszuüben. Art. 90 Abs. 1 AI Act-E bestimmt zudem, dass das 
wissenschaftliche Gremium dem KI-Büro eine qualifizierte Warnung übermitteln kann, wenn es 
Grund zu der Annahme hat, dass ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck ein konkre-
tes, identifizierbares Risiko auf Unionsebene birgt oder ein KI-Modell mit allgemeinem Verwen-
dungszweck die Einstufungsbedingungen gemäß Art. 51 AI Act-E erfüllt. Art. 90 Abs. 2 AI Act-E 
bestimmt, dass die Kommission ihre Befugnisse zur Beurteilung der Angelegenheit aufgrund ei-
ner qualifizierten Warnung des wissenschaftlichen Gremiums i.S.v. Art. 90 Abs. 1 AI Act-E ausü-
ben kann.  

Die dem KI-Büro zustehenden Befugnisse werden im Folgenden nur kursorisch und überblickar-
tig dargestellt:  

Art. 89 AI Act-E bestimmt zunächst, dass das KI-Büro die erforderliche Maßnahmen ergreifen 
kann, um die Einhaltung des AI Act-E durch Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Ver-
wendungszweck zu überwachen.  

Nach Art. 91 Abs. 1 AI Act-E kann von den Anbietern verlangt werden, nach Art. 53, 55 AI Act-E 
zu erstellende Dokumentationen sowie alle zusätzlichen Informationen, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung des AI Act-E durch den Anbieter zu beurteilen, vorzulegen.  

Zudem ist das KI-Büro gemäß Art. 92 Abs. 1 Buchst. a, b AI Act-E dazu befugt, Bewertungen von 
KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck durchzuführen, um die Einhaltung des AI 
Act-E zu beurteilen oder systemische Risiken auf Unionsebene zu ermitteln. Um die Bewertun-
gen gemäß Art. 92 Abs. 1 AI Act-E durchzuführen, kann gemäß Art. 92 Abs. 3 AI Act-E Zugang zu 
dem betreffenden KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck verlangt werden. 

Gemäß Art. 93 Abs. 1 Buchst. a AI Act-E können die Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem 
Verwendungszweck aufgefordert werden, Maßnahmen zu ergreifen, um Verpflichtungen gemäß 
Art. 53 AI Act-E einzuhalten. Nach Art. 93 Abs. 1 Buchst. b AI Act-E können Anbieter bei ernst-
haften Bedenken hinsichtlich eines systemischen Risikos aufgefordert werden, Risikominde-
rungsmaßnahmen durchzuführen. Schließlich kann das KI-Büro gemäß Art. 93 Abs. 1 Buchst. c 
AI Act-E, wenn dies erforderlich und angemessen ist, von Anbietern verlangen, die Bereitstel-
lung des KI-Modells mit allgemeinem Verwendungszweck auf dem Markt einzuschränken, es zu-
rückzunehmen oder zurückzurufen.  

Die Verhängung von Sanktionen gegen Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwen-
dungszweck ist in Art. 101 AI Act-E vorgesehen. So kann die Kommission bei Vorliegen eines 
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der in Art. 101 Abs. 1 UAbs. 2 Buchst. a – d AI Act-E aufgezählten Fälle Geldbußen i.H.v. bis zu 3 
% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des Anbieters im vorangegangenen Geschäftsjahr 
oder EUR 15 Mio. verhängen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Aus Art. 101 Abs. 6 Satz 1 AI 
Act-E geht hervor, dass Geldbußen nach Art. 101 Abs. 1 AI Act-E mittels Beschlüssen i.S.v. Art. 
288 Abs. 4 AEUV verhängt werden. Folglich sind diese den Adressaten gemäß Art. 297 Abs. 2 
UAbs. 3 AEUV in Schriftform und grundsätzlich in der Sprache desjenigen Mitgliedstaates be-
kanntzugeben, dem sie angehören.106 Demnach handelt es sich auch hier um einen direkten Voll-
zug des EU-Rechts durch die Kommission.107  

Wie nach dem DMA (siehe Ziff. 2.3.) und dem DSA (siehe Ziff. 3.5.) verfügt die Kommission 
auch unter dem AI Act-E lediglich über ein Mittel der Verwaltungsvollstreckung: Die Festsetzung 
von Zwangsgeldern findet in 101 Abs. 1 UAbs. 2 AI Act-E Erwähnung. Art. 101 Abs. 6 Satz 1 AI 
Act-E verpflichtet die Kommission, Durchführungsrechtsakte mit detaillierten Regelungen und 
Verfahrensgarantien für die Verfahren im Hinblick auf den möglichen Erlass von Beschlüssen ge-
mäß Absatz 1 des Artikels zu erlassen. Solche Zwangsgeldbeschlüsse dürften – wie im Rahmen 
von DMA und DSA – gem. Art. 299 Abs. 1 AEUV Vollstreckungstitel darstellen. Folglich gilt 
auch hier, dass die Kommission bei der Vollstreckung in letzter Konsequenz auf die Befugnisse 
mitgliedstaatlicher Behörden angewiesen ist (siehe entsprechend Ziff. 2.3.2). 
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106 Vgl. Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 81. EL Januar 2024, 
Art. 297 AEUV, Rn. 32. 

107 Gundel, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 84. 
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